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Christliche Patientenvorsorge 
Die Kirchen in Deutschland haben am 26. Januar eine neue »Christliche 
Patientenvorsorge« veröffentlicht. Damit wollten die Kirchen einen Weg 
zwischen unzumutbarer Verlängerung und nicht verantwortbarer 
Verkürzung des Lebens aufzeigen, erläuterten evangelische und  
katholische Bischöfe in Köln. Dokumentiert sind in dieser Ausgabe: Die 
kirchliche Handreichung, die eine erste Auflage von 500.000 Exemplaren 
hat, die Stellungnahmen von Erzbischof Robert Zollitsch, Landesbischof 
Friedrich Weber und Landesbischof Jochen Bohl bei der Vorstellung der 
Patientenvorsorge und als Ergänzung eine Zusammenfassung des 
Grundsatzurteils des Bundesgerichtshofs vom Juni 2010, in dem dieser  
den Abbruch lebensverlängernder medizinischer Maßnahmen als passive 
Sterbehilfe für zulässig erklärt.  
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 Christliche 
Patientenvorsorge 

Köln (epd). Die Kirchen in 
Deutschland haben eine neue 
»Christliche Patientenvorsorge« 
veröffentlicht. Damit wollten die 
Kirchen einen Weg zwischen 
unzumutbarer Verlängerung und 
nicht verantwortbarer Verkür-
zung des Lebens aufzeigen, er-
läuterten evangelische und ka-
tholische Bischöfe am 26. Januar 
in Köln. Die Frage menschen-
würdigen Sterbens betreffe alle 
Menschen elementar. Die kirchli-
che Handreichung hat eine erste 
Auflage von 500.000 Exempla-
ren. 

Mit dem neuen Formular reagie-
ren die Kirchen auf das seit dem 
1. September 2009 geltende Pati-
entenverfügungsgesetz. Darin ist 
festgelegt, dass schriftliche Ver-
fügungen von Patienten für Ärzte 
und Angehörige bindend sind. Im 
Unterschied zum neuen Gesetz, 
das auch Therapiebegrenzungen 
für nicht-tödlich verlaufende 
Krankheiten zulässt, ist die Wir-
kung der christlichen Patienten-
verfügung auf die Sterbephase 
begrenzt. Danach sollen lebens-
erhaltende Maßnahmen bei 
Krankheiten, die nicht zum Tod 

führen, nicht ausgeschlossen 
werden, wie sich aus den Erläu-
terungen ergibt. 

Im Blick auf Wachkomapatienten 
vertreten die Kirchen gemeinsam 
die Position, bei diesen Patienten 
handele es sich nicht um Ster-
bende. Die Kirchen hatten zum 
ersten Mal 1999 und in zweiter 
Auflage vier Jahre später eine 
christliche Patientenverfügung 
herausgegeben, von der rund 
drei Millionen Exemplare verbrei-
tet wurden.  

Es sei »sinnvoll und ethisch ver-
antwortlich«, Vorsorgeverfügun-
gen zu treffen, sagte der Vorsit-
zende der katholischen Deut-
schen Bischofskonferenz, Erzbi-
schof Robert Zollitsch. Patienten 
könnten in gesunden Tagen 
wirksam bestimmen, welche 
ärztliche Behandlung am Le-
bensende erfolgen darf oder un-
terbleiben soll, wenn sie sich 
nicht mehr äußern könnten. Der 
Wille des Patienten sei die 
Grundlage jeder Behandlung und 
Vorsorgeverfügung.  

Die Selbstbestimmung des Patien-
ten und die Fürsorge für ihn müss-
ten aber aufeinander bezogen sein. 
»Niemand darf zum Sterben ge-
drängt werden, aber auch ein 

Sterbender nicht zum Leben ge-
zwungen werden«, argumentierte 
Zollitsch. Er verwies auch auf die 
Grenzen einer Patientenverfügung. 
Kennzeichnend für die Christliche 
Patientenvorsorge sei deshalb die 
Ablehnung von Tötung auf Ver-
langen und ärztlicher Beihilfe zur 
Selbsttötung. 

Der stellvertretende Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD), Landesbi-
schof Jochen Bohl, unterstrich 
die zentrale Rolle der Vertrau-
ensperson, die dem verfügten 
Willen des Patienten Geltung 
verschafft. »Denn die Erfahrung 
zeigt, dass sich das Lebensende 
auch durch Behandlungswün-
sche und eine Patientenverfü-
gung nicht detailliert planen oder 
in allen Einzelheiten rechtlich 
regeln lässt«, sagte Bohl.  

Deshalb werde von den Kirchen 
empfohlen, Behandlungswün-
sche und Patientenverfügung 
immer mit einer Vorsorgevoll-
macht zu verbinden. Bohl lehnte 
Überlegungen innerhalb der Ärz-
teschaft, den Ärzten die Beihilfe 
zur Selbsttötung ethisch zu er-
lauben, klar ab.  
      (epd-Basisdienst, 26.1.2011) 

 

Quellen: 

Christliche Patientenvorsorge – Handreichung und Formular – Statements 

Die  Broschüre »Christliche Patientenvorsorge«, vorgestellt am 26. Januar in Köln, wird herausgegeben vom Kirchenamt der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover, www.ekd.de, und vom Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz, Kaiserstraße 161, 53113 Bonn, www.dbk.de.  
Sie wird bei der Deutschen Bischofskonferenz und dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland als Nr. 20 in der Reihe 
»Gemeinsame Texte« geführt. 
 
Internet: http://www.ekd.de/patientenvorsorge/index.html 
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Christliche Patientenvorsorge  
durch Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Behandlungswünsche 
und Patientenverfügung.  
Handreichung und Formular der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evange-
lischen Kirche in Deutschland in Verbindung mit weiteren Mitglieds- und Gastkirchen der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland. Köln, 26.1.2011 

Geleitwort  

Viele Menschen blicken mit Sorge auf das Ende 
ihres Lebens. Manchmal sind es eine bestehende 
Krankheit oder hohes Alter, manchmal die Furcht 
vor einem Unfall oder einer plötzlich auftretenden 
Erkrankung, die sie fragen lassen: Werden am 
Ende meines Lebens Menschen bei mir sein, mir 
beistehen und Kraft geben? Werde ich zu Hause 
sterben können oder wird man mich ins Kran-
kenhaus bringen? Werde ich unter starken 
Schmerzenleiden? Werde ich noch selbst bestim-
men können, welche medizinischen Behandlun-
gen an mir vorgenommen werden sollen und 
welche nicht?  

So schwer es ist, sich mit der eigenen Sterblich-
keit und den damit verbundenen Fragen ausei-
nanderzusetzen, so sinnvoll ist es, ihnen nicht 
auszuweichen. Mit der Handreichung CHRISTLI-
CHE PATIENTENVORSORGE DURCH VORSOR-
GEVOLLMACHT, BETREUUNGSVERFÜGUNG, 
BEHANDLUNGSWÜNSCHE UND PATIENTEN-
VERFÜGUNG und dem darin enthaltenen Formu-
lar möchten wir eine Hilfestellung geben: Wir 
möchten dazu anregen, sich mit dem Sterben und 
den eigenen Wünschen im Umgang mit einer 
lebensbedrohlichen Erkrankung zu befassen. Wir 
möchten dazu beitragen, den Dialog zwischen der 
Ärzteschaft, dem Pflegepersonal, der Kranken-
hausseelsorge, den Patientinnen und Patienten 
sowie ihren Angehörigen über die verschiedenen  

Möglichkeiten der Patientenvorsorge zu intensi-
vieren. Wir hoffen, damit einen Weg zwischen 
unzumutbarer Lebensverlängerung und nicht 
verantwortbarer Lebensverkürzung aufzuzeigen. 
Die CHRISTLICHE PATIENTENVORSORGE be-
rücksichtigt theologisch-ethische Aspekte eines 
christlichen Umgangs mit dem Ende des irdischen 
Lebens und erläutert die wichtigsten juristischen 
Gesichtspunkte.  

Die vorliegende Handreichung mit ihrem Formu-
lar ist eine Überarbeitung der 1999 in erster und 
2003 in zweiter Auflage veröffentlichten CHRIST-

LICHEN PATIENTENVERFÜGUNG, die sich einer 
außerordentlich großen Nachfrage erfreute. Die 
erneute Überarbeitung wurde notwendig durch 
das am 1. September 2009 in Kraft getretene 
»Dritte Gesetz zur Änderung des Betreuungs-
rechts«.  

Die dort erfolgte umfassende rechtliche Neurege-
lung machte zahlreiche Änderungen erforderlich. 
Schon der neue Titel »CHRISTLICHE PATIEN-
TENVORSORGE« verdeutlicht dies. Er bezieht 
sich nicht mehr nur auf die eigentliche Patienten-
verfügung, sondern umfasst auch drei andere 
Möglichkeiten der selbstbestimmten Vorsorge: 
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und 
Äußerung von Behandlungswünschen. Diese vier 
Möglichkeiten der Patientenvorsorge bringen den 
Willen eines entscheidungsfähigen Menschen im 
Vorfeld einer Erkrankung oder des Sterbens zum 
Ausdruck. Sie werden wichtig, wenn der Patient 
entscheidungsunfähig wird, d.h. aufgrund einer 
Erkrankung oder Verletzung außer Stande ist, 
seinen aktuellen Willen zu äußern.  

Die CHRISTLICHE PATIENTENVORSORGE glie-
dert sich in die Handreichung mit insgesamt vier 
Kapiteln und das dazwischen geheftete Formular. 
Der Text der Handreichung ist so angelegt, dass 
die wesentlichen Gesichtspunkte in den Kapiteln 
1 und 2 konzentriert sind. Die Kapitel 3 und 4 
sind eine ergänzende Hilfe für den Umgang mit 
dem Formular. Die Kirchen, die die CHRISTLICHE 
PATIENTENVORSORGE veröffentlichen, empfeh-
len, sich frühzeitig und intensiv darüber Gedan-
ken zu machen, welche Vertrauenspersonen als 
Bevollmächtigte und Betreuer benannt werden 
können und welche medizinische Behandlung 
gewünscht wird. Die Kirchen empfehlen darüber 
hinaus eine ärztliche Beratung beim Ausfüllen 
des Formulars, auch wenn diese gesetzlich nicht 
vorgeschrieben ist.  

Die Kirchen tragen mit der von ihnen herausge-
gebenen CHRISTLICHEN PATIENTENVERFÜ-
GUNG seit 1999 und nunmehr auch mit der hier 
vorliegenden CHRISTLICHEN PATIENTENVOR-
SORGE der vielfältig geäußerten Bitte Rechnung, 
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eine Handreichung anzubieten, die sich in beson-
derer Weise dem christlichen Glauben verpflichtet 
weiß. CHRISTLICHE PATIENTENVORSORGE 
bedeutet allerdings nicht, dass sie nur von Chris-
ten benutzt werden kann, wohl aber, dass sie von 
christlichen Überzeugungen geprägt ist, so bei-
spielsweise von der deutlichen Ablehnung der 
Tötung auf Verlangen und der ärztlichen Beihilfe 
zur Selbsttötung.  

Der christliche Glaube schenkt uns die Gewiss-
heit, dass das Leben in der Gemeinschaft mit 
Jesus Christus durch den Tod hindurch Bestand 
hat. Als Christen bezeugen wir, was in der Heili-
gen Schrift gesagt ist: »Gott wird in ihrer Mitte 
wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er, 
Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von 
ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr 
sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. 
Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf 
dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles 
neu.« (Offb 21,3–5)  

Die Gegenwart Jesu Christi gibt Menschen den 
Mut und die Hoffnung, selbst in den schwierigs-
ten Situationen ihres Lebens Zeichen des kom-
menden Reiches Gottes wahrzunehmen und wei-
terzugeben. Sie gibt auch die Kraft, Menschen auf 
der letzten Wegstrecke ihres Lebens zu begleiten.  

Hannover / Bonn / Frankfurt am Main,  
im Dezember 2010  

Präses Nikolaus Schneider  
Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland 

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch  
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 

Landesbischof Dr. Friedrich Weber 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Deutschland 

 

1. Wie können Sie unter den geltenden gesetzlichen Voraussetzungen Vorsorge treffen? 

Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide 
nicht von mir, wenn ich den Tod soll leiden, 
so tritt du dann herfür; wenn mir am aller-
bängsten wird um das Herze sein, so reiß 
mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und 
Pein.   
Paul Gerhardt; Evangelisches Gesangbuch 85,9 /  
Gotteslob 179,6 

Das deutsche Recht bietet verschiedene Möglich-
keiten an, mit deren Hilfe Sie für den Fall Ihrer 
Einwilligungsunfähigkeit im Rahmen einer 
schweren oder tödlich verlaufenden Krankheit 
Vorsorge treffen können. Sie berühren unter-
schiedliche Fragen:  

1.1 Wer soll an Ihrer Stelle über Ihre 
medizinische Behandlung entscheiden,  
wenn Sie dazu nicht mehr imstande sind?  

Wir empfehlen Ihnen, eine Person Ihres Vertrau-
ens zu bestimmen, die Sie persönlich kennt und 
der Sie die Aufgabe anvertrauen können, Ihre 
Wünsche und Interessen im Rahmen Ihrer medi-
zinischen Behandlung und den damit verbunde-
nen Fragen zu vertreten. Ihre Vertrauensperson 
wird an Ihrer Stelle mit entscheiden, falls Sie 
selbst dazu nicht mehr imstande sind. Für die 
Auswahl und die Bestellung einer Vertrauensper-
son kommen in Betracht:  

   die Vorsorgevollmacht, mit der Sie selbst 
Vertrauenspersonen zu Ihrem Vertreter (Be-
vollmächtigten) in Angelegenheiten Ihrer Ge-
sundheit und Ihres Aufenthalts bestellen. Der 
oder die Bevollmächtigte handelt als Ihr Be-
auftragter (Näheres siehe Abschnitt 3.1.1);  

   die Betreuungsverfügung, mit der Sie das 
Betreuungsgericht bitten, die von Ihnen vorge-
schlagene Vertrauensperson zu Ihrem Vertre-
ter (Betreuer) zu bestellen. Ihrem Vorschlag 
hat das Gericht Folge zu leisten. Das Gericht 
bestimmt, für welche Aufgabenkreise der 
rechtliche Betreuer zuständig ist (Näheres sie-
he Abschnitt 3.1.2).  

1.2 Was haben Vertrauenspersonen und Ärzte 
bei Ihrer medizinischen Behandlung zu 
beachten?  

Vertrauenspersonen und Ärzte haben stets Ihren 
Willen als Patient zu beachten. Sie können Ihr 
Selbstbestimmungsrecht auf verschiedene Weise 
für den Fall vorsorglich ausüben, dass Sie nicht 
mehr selbst entscheiden können:  

   So können Sie konkrete Behandlungswün-
sche über Art, Umfang und Dauer sowie die 
Umstände Ihrer Behandlung äußern. Diese 
Behandlungswünsche sind dann verbindliche 
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Richtschnur für Ihre Vertrauensperson. Ihre 
Vertrauensperson hat Ihre Wünsche gegen-
über Ärzten und Pflegepersonal geltend zu 
machen und durchzusetzen (Näheres siehe 
Abschnitt 3.2.1);  

   Sie können als einwilligungsfähige, erwachse-
ne Person schriftlich eine Patientenverfügung 
verfassen. Mit dieser können Sie selbst im 
Vorhinein in bestimmte ärztliche Maßnahmen, 
die in Zukunft aus ärztlicher Sicht erforderlich 
werden mögen, einwilligen oder diese unter-
sagen (Näheres siehe Abschnitt 3.2.2).  

Sie können sich auch Ihrer Vertrauensperson 
bzw. den behandelnden Ärzten anvertrauen und 
ihnen die Aufgabe überantworten, die in der je-
weiligen Situation angemessene Art und Weise 
Ihrer ärztlichen Behandlung festzulegen. Vertrau-
ensperson und Ärzte haben nach Ihrem mutmaß-
lichen Willen zu handeln, d. h. der Behandlung 
dann zuzustimmen, wenn Sie es nach Lage der 
Dinge selbst in dieser Situation auch getan hätten. 
Dafür sind u. a. Ihre früheren Äußerungen, ethi-
schen und religiösen Überzeugungen und Wert-
vorstellungen heranzuziehen. Im Zweifelsfall 
werden Vertrauensperson und Ärzte davon aus-
gehen, dass Sie den ärztlich gebotenen Maßnah-
men zustimmen würden.  

1.3 Welche rechtlichen Grenzen müssen  
Sie beachten?  

Sie können keine Anordnung treffen, die gegen 
ein gesetzliches Verbot verstoßen würde; so kön-
nen Sie z. B. nicht verlangen, dass der Arzt Ihnen 
ein Medikament verabreicht, das Sie tötet. Eine 
solche Tötung auf Verlangen – auch »aktive Ster-
behilfe« genannt – ist die gezielte Tötung eines 
Menschen. Sie ist in Deutschland gesetzlich ver-
boten und wird strafrechtlich verfolgt.  

Zulässig ist dagegen die Gabe von Schmerzmit-
teln oder anderen Medikamenten, wenn sie zur 
Leidensminderung medizinisch angezeigt sind 
und der Patient bzw. sein Bevollmächtigter oder 
Betreuer ihrer Verabreichung zustimmt. Das gilt 
auch in den Fällen, in denen diese Medikamente 
als unbeabsichtigte Nebenwirkung das Leben des 
Patienten verkürzen können (»indirekte Sterbehil-
fe«).  

Als Patient können Sie verlangen, dass Maßnah-
men zur Verlängerung Ihres Lebens in der Ster-
bephase unterlassen oder beendet werden, wenn 
diese lediglich den Todeseintritt verzögern und 

sich die Krankheit in ihrem zum Tode führenden 
Verlauf nicht mehr aufhalten lässt. Das bezeich-
net man als Behandlungsverzicht bzw. Behand-
lungsbegrenzung oder auch »passive Sterbehilfe«. 
In einem juristisch weit gefassten Sinn wird ver-
schiedentlich auch dann von passiver Sterbehilfe 
gesprochen, wenn der Sterbeprozess oder das 
Endstadium einer tödlich verlaufenden Krankheit 
noch nicht begonnen hat und eine lebenserhal-
tende medizinische Maßnahme nicht durchge-
führt oder beendet wird, weil der Patient seine 
Einwilligung in die medizinische Maßnahme 
nicht erteilt oder widerrufen hat. Dies kann be-
sondere ethische Probleme aufwerfen (Näheres 
siehe Abschnitt 2.3).  

Davon grundlegend zu unterscheiden ist die Bei-
hilfe zur Selbsttötung, die auch »assistierter Sui-
zid« genannt wird. Darunter versteht man die 
Unterstützung eines Menschen bei der Durchfüh-
rung seiner Selbsttötung. Dies kann durch die 
Beschaffung tödlich wirkender Mittel erfolgen 
oder auch durch die Anleitung zu ihrer Handha-
bung. Sie ist nicht nur auf die unmittelbare Ster-
bephase beschränkt, sondern findet oft schon 
nach der Diagnose einer schweren Erkrankung 
oder der Prognose eines belastenden Krankheits-
verlaufes statt. Aus ethischer Sicht ist die Beihilfe 
zur Selbsttötung, die in manchen Ländern (z. B. 
Schweiz oder die Niederlande) von so genannten 
Sterbehilfe-Organisationen praktiziert wird, abzu-
lehnen.  

1.4 Welche Form der Vorsorge ist für Sie  
am besten geeignet?  

Es ist nicht unbedingt notwendig, alle Formular-
teile der CHRISTLICHEN PATIENTENVORSORGE 
(also Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, 
Behandlungswünsche und Patientenverfügung) 
auszufüllen. Dies liegt in Ihrer Entscheidung. Aus 
unserer Sicht sind folgende Möglichkeiten sinn-
voll und empfehlenswert:  

  Vorsorgevollmacht mit Betreuungsverfü-
gung: Wir empfehlen, Ihre Vertrauensperson 
in einer Vorsorgevollmacht zum Bevollmäch-
tigten zu ernennen. Dies bringt Ihr Selbstbe-
stimmungsrecht und die in der jeweiligen Be-
handlungssituation gebotene Fürsorge glei-
chermaßen zur Geltung. Denn eine Vertrau-
ensperson, mit der Sie sich ausführlich ausge-
tauscht haben und die Ihre Behandlungswün-
sche kennt, ist am ehesten in der Lage, in den 
kaum vorhersehbaren Situationen einer 
Krankheitsentwicklung in Ihrem Sinn eine gu-
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te Entscheidung für Ihre Behandlung zu tref-
fen. Es ist sinnvoll, Ihre Vertrauensperson zu-
sätzlich mittels einer Betreuungsverfügung als 
Betreuer vorzuschlagen. So stellen Sie sicher, 
dass Ihre Vertrauensperson stets in allen An-
gelegenheiten für Sie handeln kann.  

  Betreuungsverfügung allein: Statt Ihre Ver-
trauensperson zu bevollmächtigen, können Sie 
sie auch mit einer Betreuungsverfügung als 
Betreuer vorschlagen. Sie kann dann aller-
dings erst für Sie handeln, wenn das Gericht 
sie zum Betreuer bestellt.  

  Vorsorgevollmacht und/oder Betreuungsver-
fügung verbunden mit Behandlungswün-
schen oder Patientenverfügung: Zusätzlich 
zur Bevollmächtigung einer Person Ihres Ver-
trauens oder zum Vorschlag eines Betreuers 
können Sie über Ihre künftige Behandlung 
vorab durch eine Patientenverfügung ent-
scheiden oder Behandlungswünsche festlegen. 
Dadurch wird gewährleistet, dass im Falle Ih-
rer Entscheidungsunfähigkeit eine Person Ih-
res Vertrauens zusammen mit dem behan-
delnden Arzt Ihre Patientenverfügung und Ihre 

Behandlungswünsche prüft und ihnen Geltung 
verschafft. Sollten diese Festlegungen nicht 
auf die aktuelle Behandlungs- und Lebenssitu-
ation zutreffen, kann Ihre Vertrauensperson 
die erforderlichen Entscheidungen über Ihre 
ärztliche Behandlung in Ihrem Sinne treffen.  

  Behandlungswünsche und Patientenverfü-
gung allein: Wenn Sie keiner Ihnen bekann-
ten Person die Verantwortung für weitere Ent-
scheidungen in Ihrem Krankheitsfall in Form 
einer Vorsorgevollmacht bzw. Betreuungsver-
fügung übertragen möchten oder niemand be-
reit oder in der Lage ist, diese Aufgabe zu 
übernehmen, dann ist es sinnvoll, zumindest 
Ihre Wünsche für die künftige Behandlung 
niederzulegen oder eine Patientenverfügung 
zu verfassen. So wird dafür Sorge getragen, 
dass im Ernstfall nach Ihren Vorstellungen ge-
handelt wird, selbst wenn der behandelnde 
Arzt und gegebenenfalls ein vom Betreuungs-
gericht eingesetzter Betreuer Sie und Ihre Vor-
stellungen nicht persönlich kennen. In Situati-
onen, die diese Erklärungen nicht abdecken, 
muss Ihr mutmaßlicher Wille ermittelt wer-
den.  

 

2. Was ist das Besondere an der CHRISTLICHEN PATIENTENVORSORGE? 

Aus Gottes Hand empfing ich mein Leben, 
unter Gottes Hand gestalte ich mein Leben, in 
Gottes Hand gebe ich es zurück.  
Augustinus 

2.1 Der letzten Lebensphase ihre  
eigene Würde erhalten  

Die fortschreitende Ausweitung der medizini-
schen Möglichkeiten wirft zunehmend Fragen 
auf, die sich früher so nicht gestellt haben: Ist die 
Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Lebenser-
haltung in jeder Lebensphase gleichermaßen ge-
boten? Oder sollen wir darauf verzichten, wenn 
die beabsichtigte Lebensverlängerung zu einer 
belastenden Sterbeverlängerung zu führen droht 
oder bereits geführt hat ? Was ist besser: in der 
vertrauten Umgebung zu sterben, auch wenn 
dadurch nicht alle technisch-medizinischen Mög-
lichkeiten jederzeit verfügbar sind und eine Le-
bensverkürzung die Folge sein kann, oder auf der 
Intensivstation so lange wie möglich zu leben?  

Solche Fragen lassen sich nicht immer generell 
beantworten. Dies mahnt auch zur Vorsicht, im 
Einzelfall nur eine einzige Handlungsweise als 

christlich geboten anzusehen. Letztlich muss die 
Entscheidung aus der konkreten Lage des ster-
benden Menschen heraus, von seinen Bedürfnis-
sen her und in Übereinstimmung mit seinen 
Wünschen und Vorstellungen getroffen werden.  

Wir nennen die hier angebotene Handreichung 
eine CHRISTLICHE PATIENTENVORSORGE, weil 
sie sich von den Überzeugungen des christlichen 
Glaubens leiten lässt. Das Leben ist uns von Gott 
gegeben. Er befähigt uns dazu, es in allen seinen 
Phasen verantwortlich zu gestalten. Dazu gehört, 
sowohl für das tätige Leben als auch für das Ster-
ben Vorsorge zu treffen.  

Bis zuletzt soll ein Leben als lebenswert und 
sinnvoll erfahren werden. Dazu gehört: teilhaben 
zu können an dem, was in Familie, Nachbar-
schaft und Welt geschieht, Entscheidungen tref-
fen zu dürfen, Zeit zum Durchdenken und Klären 
von Fragen zu haben, Abschied zu nehmen von 
den uns lieben und wichtigen Menschen und den 
eigenen Tod annehmen zu lernen. Dies ist häufig 
ein schwieriger Prozess. Das Bereitwerden zum 
Sterben kann durch starke Schmerzen, quälende 
körperliche Symptome und nicht minder durch 
massive medikamentöse Dämpfung erschwert 
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werden. Schmerztherapie, Palliativmedizin, Hos-
pizarbeit, pflegerische Maßnahmen, mitmenschli-
che und geistliche Begleitung sollen die Voraus-
setzung schaffen, auch die letzte Lebensstrecke in 
Würde leben zu können.  

Wir können über unser eigenes Leben nicht gren-
zenlos verfügen. Genauso wenig haben wir das 
Recht, über den Wert eines anderen menschli-
chen Lebens zu entscheiden. Jeder Mensch hat 
seine Würde, seinen Wert und sein Lebensrecht 
von Gott her. Er ist darum ungleich mehr, als er 
von sich selbst weiß. Kein Mensch kann genau 
wissen, was er für andere bedeutet. Im Glauben 
an den Gott des Lebens wissen wir, dass jeder 
Mensch mit seinem Leben – wie immer es be-
schaffen ist – unentbehrlich und wertvoll ist.  

2.2 Fürsorge im Respekt vor der 
Selbstbestimmung des Anderen  

Die ethische und rechtliche Grundlage aller Vor-
sorgeverfügungen ist das Selbstbestimmungs-
recht. Der Wille des Patienten ist die Grundlage 
jeder Behandlung. Für die Durchführung oder 
Unterlassung einer Behandlung ist entscheidend, 
ob der Patient den ärztlich vorgeschlagenen Di-
agnose- und Therapiemaßnahmen nach einer 
angemessenen Aufklärung zustimmt.  

Selbstbestimmung kann jedoch nicht gedacht 
werden, ohne die Abhängigkeit von der eigenen 
Leiblichkeit, von der Fürsorge anderer Menschen 
und von Gottes Wirken zu erkennen und zu be-
jahen. Selbstbestimmung darf nicht als völlige 
Unabhängigkeit missverstanden werden. Sie ge-
winnt nur in sozialen Kontexten Gestalt, d. h. der 
Mensch ist und bleibt eingebunden in die mit-
menschliche Gemeinschaft und ist auf sie ange-
wiesen. Die Gesellschaft hat ihrerseits eine Für-
sorgepflicht gegenüber ihren Mitgliedern. Hieraus 
ergibt sich die Pflicht des Staates zum Schutz des 
Lebens seiner Bürger. In diesen Zusammenhang 
gehört auch die Pflicht des Arztes, das Beste für 
den Patienten zu wollen. Für eine sorgsame und 
angemessene medizinische Betreuung ist es wich-
tig, ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt 
und Patient aufzubauen.  

Selbstbestimmung des Patienten und Fürsorge für 
den Patienten sind miteinander zu verbinden und 
aufeinander zu beziehen. Selbstbestimmung ist 
auf Fürsorge angewiesen. Ebenso gehört es zu 
recht verstandener Fürsorge, die Selbstbestim-
mung eines Patienten zu achten und ihr so weit 
wie möglich Folge zu leisten. Fürsorge muss da-

her immer die körperbezogenen, psychologi-
schen, sozialen und spirituellen Wünsche und 
Vorstellungen des Patienten einbeziehen. »Für-
sorge im Respekt vor der Freiheit des Anderen«, 
ein Leitmotiv der Hospizbewegung, trifft auch auf 
die Anwendung von Vorsorgeverfügungen zu.  

2.3 Zur Reichweite von Behandlungswünschen 
und Patientenverfügung  

Der Begriff der Reichweite bezieht sich im vorlie-
genden Zusammenhang auf die Frage, ob die 
Behandlungswünsche oder Verfügungen eines 
Patienten uneingeschränkt Geltung beanspruchen 
können oder ob sie – und wenn ja, welchen – 
Einschränkungen unterworfen sind. Diese Frage 
spielte bereits eine Rolle bei der Klarstellung, dass 
die Tötung auf Verlangen schon wegen ihres ge-
setzlichen Verbotes nicht vom Patienten verfügt 
werden kann (Näheres siehe Abschnitt 1.3). Das 
am 1. September 2009 in Kraft getretene »Dritte 
Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts« teilt 
diese spezielle Begrenzung der Reichweite, nimmt 
aber keine weiteren Einschränkungen vor. Das 
heißt, dass die Bestimmungen der Vorsorgeverfü-
gungen sowohl Krankheiten betreffen können, die 
voraussichtlich in kurzer Zeit zum Tode führen 
(z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Organversa-
gen, fortgeschrittene Krebserkrankung), als auch 
solche, bei denen die Sterbephase – medizinisch 
betrachtet – noch weit entfernt ist (z. B. die un-
fallbedingte Querschnittslähmung, anhaltende 
schwere Schmerzzustände, das so genannte 
Wachkoma, Demenz).  

Nach dem Gesetz kommt Behandlungswünschen 
und Patientenverfügungen, von den genannten 
Ausnahmen abgesehen, immer bindende Wir-
kung zu – unabhängig von Art oder Stadium der 
Erkrankung. Im Gegensatz dazu wurde gefordert, 
die Reichweite auf bestimmte Stadien einer Er-
krankung zu begrenzen, nämlich auf das Endsta-
dium tödlich verlaufender Krankheiten und auf 
den Sterbeprozess selbst. Die Frage nach Reich-
weite und Reichweitenbegrenzung geriet in den 
Jahren der öffentlichen Debatte über eine gesetz-
liche Regelung von Patientenverfügungen zu 
einem Hauptstreitpunkt – auch unter Christen.  

Aus heutiger Sicht kann – unbeschadet der Viel-
falt individueller Urteilsbildung zur Reichweiten-
begrenzung – zwischen den Kirchen folgender 
Konsens festgehalten werden:  

a)  Das Gesetz sieht keine Reichweitenbegren-
zung vor. Der Diskussionsbeitrag der Kirchen 
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sollte sich deshalb auf die ethische Frage kon-
zentrieren, ob man die bestehenden rechtli-
chen Möglichkeiten in Anspruch nimmt oder 
aus guten Gründen darauf verzichtet.  

b)  Die Krankheitszustände und -diagnosen sind 
gerade zum Lebensende hin von sehr komple-
xer Natur. Entsprechend geht es im Blick auf 
sie um besonders schwierige und höchst indi-
viduelle Entscheidungen. Um unter diesen 
schwierigen Bedingungen zu einer moralisch 
überzeugenden Urteilsbildung gelangen zu 
können, müssen allgemeine Regelungen und 
Ratschläge daher immer auch auf den konkre-
ten Einzelfall angewendet werden.  

c)  Ein besonders schwieriges Thema ist das so 
genannte Wachkoma (auch »andauernder ve-
getativer Status« genannt). Ausgangspunkt für 
die ethische Bewertung ist die Feststellung: 
Menschen im so genannten Wachkoma sind 
keine Entscheidend Sterbenden (Näheres siehe 
Abschnitt ist der konkrete 3.2.4). Ein Wach-

koma kann sich bei entsprechender Betreuung 
über Jahre hinziehen, bis der Patient vielleicht 
an einer anderen, akuten Ursache stirbt. Eine 
ethische Pflicht dieses Patienten, eine auftre-
tende akute Zweiterkrankung behandeln zu 
lassen und auf diese Weise der Anwendung 
»außergewöhnlicher Mittel« zuzustimmen, 
kann schwerlich geltend gemacht werden. Ei-
ne Basisbetreuung, zu der u. a. menschen-
würdige Unterbringung, Zuwendung, Körper-
pflege, Lindern von Schmerzen, Atemnot und 
Übelkeit sowie das Stillen (der Gefühle) von 
Hunger und Durst gehören, ist jedoch aufrecht 
zu erhalten.  

Und ob ich schon wanderte im finstern 
Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du 
bist bei mir, dein Stecken und Stab trös-
ten mich.  
Psalm 23,4  

 

 

3. Was bestimmen Sie im Formular der CHRISTLICHEN PATIENTENVORSORGE? 

Wir wollen Ihnen an dieser Stelle weitere hilfrei-
che Informationen anbieten. Diese Informationen 
stellen einige Begriffe ausführlicher dar und ver-
suchen Fragen zu beantworten, die sich bei der 
Lektüre der Handreichung oder beim Ausfüllen 
des Formulars ergeben können.  

Wenn Sie die verschiedenen Teile des hier ange-
botenen Formulars ausfüllen wollen, empfehlen 
wir Ihnen, sich ärztlich beraten zu lassen, wenn-
gleich es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Wir 
raten Ihnen dazu, weil Patientenverfügungen und 
Behandlungswünsche nur umgesetzt werden 
können, wenn sie so konkret verfasst sind, dass 
sie auf die später möglicherweise eintretende 
Situation zutreffen. Dies ist besonders wichtig, 
falls Sie erwägen, eigene Ergänzungen für indivi-
duelle Krankheitssituationen im Feld »Raum für 
ergänzende Verfügungen« vorzunehmen. Eine 
fachkundige Beratung kann hier helfen, Wider-
sprüche zwischen einzelnen Festlegungen zu 
vermeiden und die notwendige Genauigkeit zu 
erreichen.  

Welche Vorsorge können Sie treffen?  

Wie Sie bereits wissen, können Sie mit dem For-
mular der CHRISTLICHEN PATIENTENVORSOR-
GE so umfassend wie möglich Vorsorge für die 

Zeit treffen, in der Sie selbst nicht mehr über 
medizinische Maßnahmen oder Ihren Aufenthalt 
entscheiden können. Dafür bietet Ihnen das vor-
liegende Formular der CHRISTLICHEN PATIEN-
TENVORSORGE verschiedene Möglichkeiten, die 
Sie nach Ihren Bedürfnissen kombinieren können:  

Sie können   
  in einer Vorsorgevollmacht einen Bevollmäch- 

     tigten ernennen,  
  in einer Betreuungsverfügung dem Betreuungs- 

    gericht einen Betreuer vorschlagen, - 
 Behandlungswünsche formulieren und eine 

     Patientenverfügung verfassen. 

In der Vorsorgevollmacht und der Betreuungsver-
fügung benennen Sie eine Person, die für Sie 
spricht und handelt, in der Patientenverfügung 
und in den Behandlungswünschen legen Sie kon-
kret fest, welche medizinische Behandlung Sie 
wünschen oder ausschließen möchten.  

3.1 Benennung einer Vertrauensperson  

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, eine 
Person Ihres Vertrauens mit Ihrer Vertretung zu 
beauftragen, wenn Sie entscheidungsunfähig 
werden: zum einen als Bevollmächtigten durch 
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die Vorsorgevollmacht und zum anderen als Be-
treuer durch die Betreuungsverfügung.  

Der Unterschied zwischen diesen beiden Vorsor-
geverfügungen besteht zum einen darin, dass ein 
Betreuer erst durch das Betreuungsgericht bestellt 
werden muss, während eine von Ihnen bevoll-
mächtigte Vertrauensperson sofort für Sie han-
deln kann, wenn dies erforderlich wird. Zum 
anderen wird ein Betreuer vom Betreuungsgericht 
kontrolliert, während ein Bevollmächtigter nicht 
unter der Kontrolle eines Gerichtes steht. Aller-
dings kann auch der Bevollmächtigte in einigen 
besonderen Situationen nicht allein entscheiden, 
sondern muss – wie ein Betreuer – beim zustän-
digen Betreuungsgericht eine Genehmigung ein-
holen (Näheres siehe Abschnitt 3.1.2).  

3.1.1 Die Vorsorgevollmacht in Gesundheits- 
und Aufenthaltsangelegenheiten  

Was ist eine Vorsorgevollmacht?  

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ermöglicht es, 
eine Person Ihres besonderen Vertrauens zu be-
nennen, die für den Fall Ihrer Geschäfts- und 
Einwilligungsunfähigkeit in Ihrem Namen wirk-
sam handeln kann. Eine solche Vollmacht heißt 
Vorsorgevollmacht. Sie kann mit einer Betreu-
ungsverfügung, Behandlungswünschen und einer 
Patientenverfügung verbunden werden.  

Eine Vorsorgevollmacht in Gesundheitsangele-
genheiten muss bestimmten Formvorschriften 
genügen: Sie ist schriftlich zu erteilen und muss 
die Befugnis zur Einwilligung bzw. Untersagung 
von ärztlichen Maßnahmen (Untersuchungen des 
Gesundheitszustandes, Heilbehandlung oder ärzt-
licher Eingriff) ausdrücklich umfassen.  

Entsprechendes gilt für eine Vorsorgevollmacht in 
Aufenthaltsangelegenheiten. Die Befugnis zur 
Unterbringung mit freiheitsentziehender Wirkung 
und zu freiheitsentziehenden Maßnahmen (z. B. 
durch Bettgitter, Medikamente und Ähnliches) in 
einem Heim oder in einer sonstigen Einrichtung 
muss ebenfalls schriftlich und ausdrücklich erteilt 
werden.  

Die hier angebotene Vorsorgevollmacht der 
CHRISTLICHEN PATIENTENVORSORGE erfüllt 
selbstverständlich diese Anforderungen.  

 

Bitte beachten Sie:   
Das Formular der Vorsorgevollmacht in der 
CHRISTLICHEN PATIENTENVORSORGE betrifft 
nur die Vorsorge für Ihre künftige medizinische 
Behandlung und Ihren Aufenthalt!   
Wenn Sie darüber hinaus auch eine Vertretung in 
Bank-, Vermögens-und Wohnungsangelegenhei-
ten, bei Behörden, im Post- und Fernmeldever-
kehr oder vor Gericht wünschen, müssen Sie eine 
Vollmacht auch für diese Bereiche erteilen. Sie 
muss in manchen Fällen von einem Notar beur-
kundet werden. Außerdem können Sie durch eine 
Verfügung zur Bestattung bestimmen, wie und 
wo Sie beigesetzt werden wollen, und durch Tes-
tament oder Erbvertrag Ihre Erbangelegenheiten 
regeln. Bitte machen Sie sich im Blick auf diese 
weiteren Verfügungen an anderer Stelle kundig.   
 
Diese Aspekte sind von dieser Broschüre nicht 
umfasst!  

Wer sollte bevollmächtigt werden?  

Eine Vorsorgevollmacht hat weitreichende Bedeu-
tung. Sie sollten diese nur einer Person erteilen, 
der Sie besonders vertrauen. Sicherlich wird bei 
der Auswahl eine Rolle spielen, mit wem Sie Ihre 
Vorstellungen am besten besprechen können und 
wer voraussichtlich auch emotional mit der even-
tuell später eintretenden Situation umgehen kann. 
Bei der Auswahl der Person Ihres Vertrauens zum 
Bevollmächtigten kommen neben Angehörigen 
(Ehepartner, Kinder, Geschwister) auch langjäh-
rige oder enge Freunde, vertraute Bekannte oder 
auch ein Arzt Ihres Vertrauens in Betracht.  

Sie können auch mehrere Personen in der Weise 
bevollmächtigen, dass jeder einzelne von ihnen 
Sie vertreten kann (Einzelvollmacht). Damit kön-
nen Sie sicherstellen, dass möglichst jederzeit ein 
Vertreter erreicht werden kann. Dabei ist aller-
dings zu bedenken, dass die Personen im konkre-
ten Fall verschiedener Meinung sein können und 
dadurch eventuell die Wahrnehmung Ihrer Inte-
ressen gefährden. Die Bevollmächtigung mehrerer 
Personen empfiehlt sich deshalb nur, wenn Sie 
davon ausgehen können, dass diese sich unter-
einander abstimmen und einigen werden.  

Es kann sinnvoll sein, eine Ersatzperson zu be-
nennen für den Fall, dass der oder die Bevoll-
mächtigte ausfällt.  



12  7/2011  epd-Dokumentation 

Was ist die Aufgabe eines Bevollmächtigten?  

Der Bevollmächtigte hat die Aufgabe, im Rahmen 
der erteilten Vollmacht Ihre Interessen in Ge-
sundheits- und Aufenthaltsangelegenheiten wahr-
zunehmen. Sie sollten deshalb mit ihm über Ihre 
Vorstellungen reden. Je nachdem, in welchem 
Maße Sie sich Ihrem Bevollmächtigten anvertrau-
en oder bestimmte Vorgaben machen wollen, 
können Sie Ihre Vorsorgevollmacht um Behand-
lungswünsche oder eine Patientenverfügung er-
gänzen.  

In einigen besonderen Situationen kann der Be-
vollmächtigte nicht allein entscheiden, sondern 
muss beim zuständigen Betreuungsgericht eine 
Genehmigung einholen. Dazu gehören zum einen 
die Unterbringung in einer geschlossenen Einrich-
tung oder Abteilung oder die Einwilligung in an-
dere, die Freiheit entziehende Maßnahmen wie z. 
B. das Anbringen von Bauchgurten und Bettgit-
tern oder die Freiheitsentziehung mit Hilfe von 
bewusstseinsverändernden Medikamenten.  

Zum anderen muss das Betreuungsgericht im 
Rahmen Ihrer medizinischen Behandlung angeru-
fen werden, wenn 

 Arzt und Bevollmächtigter sich nicht über den 
Patientenwillen einig sind und  

 der Patient aufgrund der geplanten ärztlichen 
Maßnahme oder aufgrund der Weigerung des 
Bevollmächtigten, der vom Arzt vorgeschlagenen 
Maßnahme zuzustimmen, in die Gefahr des To-
des oder eines schweren und länger dauernden 
gesundheitlichen Schadens gerät.  

3.1.2 Die Betreuungsverfügung  

Was ist eine Betreuungsverfügung?  

Sollten Sie eines Tages aufgrund einer psychi-
schen Krankheit oder einer körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Behinderung Ihre Angelegen-
heiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst be-
sorgen können und keine Vorsorgevollmacht 
ausgestellt haben, wird vom Betreuungsgericht 
für Sie ein Betreuer bestellt.  

Eine Betreuungsverfügung ermöglicht Ihnen, für 
diesen Fall Ihre Wünsche hinsichtlich der Person 
des Betreuers zu äußern. Das Betreuungsgericht 
prüft, ob die vorgeschlagene Person als Betreuer 
geeignet ist. Ist das der Fall, wird es die vorge-
schlagene Person zum Betreuer bestellen. An-
dernfalls wählt das Gericht eine andere geeignete 

Person aus, nach Möglichkeit aus Ihrem persönli-
chen und familiären Umfeld.  

Eine Betreuungsverfügung bedarf keiner be-
stimmten Form. Aus praktischen Gründen sollte 
sie aber schriftlich verfasst werden.  

Eine Betreuungsverfügung kann jederzeit wider-
rufen werden. Auch der Widerruf kann in jeder 
Form erfolgen. Es genügt, dass Ihre Willensände-
rung deutlich zum Ausdruck kommt.  

Wer sollte Betreuer werden?  

Für die Auswahl eines Betreuers gilt grundsätz-
lich dasselbe wie für die Auswahl eines Bevoll-
mächtigten für die Vorsorgevollmacht. Sie können 
die Person, die Sie für die Vorsorgevollmacht 
bevollmächtigt haben, zugleich zum Betreuer 
vorschlagen. Es ist aber auch möglich, eine ande-
re Person als den Bevollmächtigten vorzuschla-
gen. Außerdem können Sie Personen benennen, 
die Sie nicht als Betreuer haben möchten.  

Was ist die Aufgabe eines Betreuers?  

Der vom Gericht bestellte Betreuer ist gesetzlicher 
Vertreter der betreuten Person. Ihm werden vom 
Gericht bestimmte Aufgabenkreise zugewiesen. 
Der Betreuer muss sich um die Angelegenheiten 
und Wünsche der betreuten Person so kümmern, 
wie es deren Wohl entspricht. In der Betreuungs-
verfügung können Sie dem zukünftigen Betreuer 
mitteilen, wie Sie sich Ihre Lebensgestaltung 
wünschen. Je nachdem, in welchem Maße Sie 
sich Ihrem Betreuer anvertrauen oder ihm be-
stimmte Vorgaben machen wollen, können Sie 
Ihre Betreuungsverfügung um Behandlungswün-
sche oder eine Patientenverfügung ergänzen.  

In einigen besonderen Situationen kann der Be-
treuer nicht allein entscheiden, sondern muss 
beim zuständigen Betreuungsgericht eine Ge-
nehmigung einholen. Dazu gehören zum einen 
die Unterbringung in einer geschlossenen Einrich-
tung oder Abteilung oder die Einwilligung in an-
dere, die Freiheit entziehende Maßnahmen wie z. 
B. das Anbringen von Bauchgurten und  

Bettgittern oder die Freiheitsentziehung mit Hilfe 
von bewusstseinsverändernden Medikamenten.  

Zum anderen muss das Betreuungsgericht im 
Rahmen Ihrer medizinischen Behandlung angeru-
fen werden, wenn  
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 Arzt und Betreuer sich nicht über den Patien-
tenwillen einig sind und  

 der Patient aufgrund der geplanten ärztlichen 
Maßnahme oder aufgrund der Weigerung des 
Betreuers, der vom Arzt vorgeschlagenen Maß-
nahme zuzustimmen, in die Gefahr des Todes 
oder eines schweren und länger dauernden ge-
sundheitlichen Schadens gerät.  

3.2 Bestimmungen für Ihre medizinische 
Behandlung  

Wenn Sie konkret regeln wollen, was im Fall 
Ihrer Entscheidungsunfähigkeit im Einzelnen 
medizinisch getan werden soll, können Sie Be-
handlungswünsche niederlegen und/oder eine 
Patientenverfügung ausfüllen.  

Sie können auch Ihre Vorsorgevollmacht und/ 
oder Betreuungsverfügung um Behandlungswün-
sche und/oder eine Patientenverfügung ergänzen. 
Ihr Bevollmächtigter oder Betreuer hat dann Ihre 
Patientenverfügung bzw. Ihre Wünsche gegen-
über Ärzten und Pflegepersonal geltend zu ma-
chen und durchzusetzen.  

Behandlungswünsche und Patientenverfügung 
unterscheiden sich darin, inwieweit Sie Ihrem 
Bevollmächtigtem oder Betreuer Handlungsspiel-
raum einräumen wollen. Behandlungswünsche 
sind eine Richtschnur für die Entscheidung Ihres 
Bevollmächtigten oder Betreuers über Ihre Be-
handlung in der konkreten Situation. Demgegen-
über treffen Sie mit einer Patientenverfügung 
bereits selbst die Entscheidung über Ihre künftige 
Behandlung.  

3.2.1 Die Behandlungswünsche  

Was sind Behandlungswünsche?  

Sie können konkrete Behandlungswünsche über 
Art, Umfang und Dauer sowie die Umstände Ihrer 
Behandlung äußern. Diese Behandlungswünsche 
sind verbindliche Vorgabe für Ihren Bevollmäch-
tigten oder Betreuer. Er hat diese Wünsche in den 
Behandlungsprozess einzubringen und auf dieser 
Grundlage ärztlichen Maßnahmen zuzustimmen 
oder diese abzulehnen. Je konkreter Sie Ihre Be-
handlungswünsche formulieren, desto enger sind 
die Vorgaben für Ihren Bevollmächtigen oder 
Betreuer.  

Behandlungswünsche können Sie in jeder Form 
zum Ausdruck bringen.  

3.2.2 Die Patientenverfügung  

Was ist eine Patientenverfügung?  

Eine Patientenverfügung ist eine schriftliche Er-
klärung einer einwilligungsfähigen volljährigen 
Person für den Fall einer späteren Einwilligungs-
unfähigkeit. Sie ist eine vorweggenommene Ent-
scheidung über die Vornahme oder Nichtvor-
nahme bestimmter Untersuchungen, Heilbehand-
lungen und ärztlicher Eingriffe, die noch nicht 
unmittelbar bevorstehen. Sie soll sicherstellen, 
dass das Selbstbestimmungsrecht des Menschen 
auch dann beachtet wird, wenn er einwilligungs-
unfähig geworden ist.  

Ist eine Patientenverfügung rechtlich 
verbindlich?  

Die schriftliche Patientenverfügung verpflichtet 
Ihren Arzt, die dort getroffenen Festlegungen zu 
beachten und Sie entsprechend zu behandeln 
oder nicht zu behandeln.  

Dazu müssen die Festlegungen in der Patienten-
verfügung hinreichend konkret beschrieben sein; 
hier ist eine sachkundige Beratung bei einem Arzt 
gewiss sinnvoll und kann helfen, das notwendige 
Maß an Bestimmtheit zu erreichen. Allgemeine 
Hinweise für eine künftige Behandlung genügen 
nicht den Anforderungen, die an eine Patienten-
verfügung gestellt werden, sind aber als Behand-
lungswünsche zu berücksichtigen.  

Handeln Ärzte der Patientenverfügung zuwider 
und missachten Ihren Willen, so kann dies als 
Körperverletzung strafbar sein. Voraussetzung ist, 
dass die in der Patientenverfügung konkret be-
schriebene Krankheitssituation mit der tatsächli-
chen Lebens- und Behandlungssituation überein-
stimmt. Sofern ein Bevollmächtigter oder Betreuer 
benannt wurde, ist er verpflichtet, die Patienten-
verfügung zu prüfen, Ihren Willen im Blick auf 
die Behandlung festzustellen und diesem Geltung 
zu verschaffen.  
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3.2.3 Zur Gültigkeit von 
Behandlungswünschen und 
Patientenverfügung  

Behandlungswünsche und Patientenverfügung 
gelten solange, bis Sie diese widerrufen oder ab-
ändern. Der Widerruf kann in jeder Form erfol-
gen. Es kann auch genügen, sich mit Zeichen 
verständlich zu machen. Erforderlich ist aller-
dings, dass Ihre Willensänderung hinreichend 
deutlich zum Ausdruck kommt.  

Es gibt keine rechtlichen Bestimmungen, dass 
Behandlungswünsche und Patientenverfügungen 
in regelmäßigen Zeitabständen erneuert werden 
müssen. Wir empfehlen Ihnen jedoch aus prakti-
schen Gründen, Ihre Verfügungen alle zwei bis 
drei Jahre durch eine weitere Unterschrift zu 
bestätigen oder zu erneuern. Zum einen können 
Sie so in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob 
die einmal getroffenen Festlegungen noch immer 
Ihrer Auffassung entsprechen. Zum anderen bes-
tätigen Sie denjenigen, die Ihrem Willen Geltung 
verschaffen sollen, dass Ihre Entscheidungen 
weiterhin Bestand haben.  

3.2.4 »Raum für ergänzende Verfügungen«  

Im Formular der CHRISTLICHEN PATIENTEN-
VORSORGE finden Sie im Teil B I. 4. ein Feld 
»Raum für ergänzende Verfügungen«. Hier be-
steht für Sie die Möglichkeit, weitere Wünsche zu 
formulieren.  

Die Absicht, den »Raum für ergänzende Verfü-
gungen« zu nutzen, kann unterschiedliche Motive 
haben. Ein Formular kann immer nur typische 
Situationen benennen und muss daneben Raum 
für individuelle Bestimmungen lassen. Sie können 
beispielsweise eine Verfügung ergänzend hinzu-
nehmen,  

  wenn Sie an einer besonderen Erkrankung 
leiden und dafür bestimmte Behandlungswün-
sche haben;  

  wenn Sie die Anwendung bestimmter Behand-
lungsformen nur für eine begrenzte Zeit zulas-
sen wollen;  

  wenn Sie Ihre Behandlungswünsche und Pati-
entenverfügung auf andere als die im Formu-
lar aufgeführten Situationen erstrecken wol-
len.  

Solche Ergänzungen können auch auf einem ge-
sonderten Blatt erfolgen und sollten dann mit Ort, 
Datum und Unterschrift versehen sein. Bitte be-
rücksichtigen Sie, dass ergänzende Verfügungen 
möglichst konkret gehalten sein müssen, damit 
sie umsetzbar sind. Ebenso wie die Bundesärzte-
kammer raten wir Ihnen in diesen Fällen dazu, 
einen Arzt Ihres Vertrauens hinzuzuziehen und – 
wenn möglich – mit ihm Ihre Ergänzung gemein-
sam zu formulieren, um Widersprüche zwischen 
einzelnen Formulierungen zu vermeiden und die 
notwendige Genauigkeit zu erreichen.  

Von besonderer Bedeutung ist der »Raum für 
ergänzende Verfügungen« in der Frage des so 
genannten Wachkomas. Bei Wachkoma-Patienten 
handelt es sich um Menschen, deren leibseelisch-
geistige Verfassung durch eine schwere Hirn-
schädigung in unterschiedlichen Graden stark 
beeinträchtigt ist. Der so genannte »vegetative 
Status«, der Wachkoma-Patienten zugeschrieben 
wird, darf nicht von vornherein als statisch un-
veränderbar verstanden werden. Bei Wachkoma-
Patienten kann die Fähigkeit zu Empfindungen 
und einer nicht-sprachlichen Kommunikation 
erhalten sein; ein Aufwachen aus diesem Zustand 
ist nicht ganz sicher auszuschließen, aber je nach 
Ursache, Verlauf und Dauer unwahrscheinlich. 
Wachkoma-Patienten bleiben nach wie vor auf 
Kontakt eingestellt und bedürfen der Einbezie-
hung in zwischenmenschliche Bezüge, z. B. 
durch körperliche Zuwendung. Dies gilt auch 
dann, wenn sich das »Wachkoma« in seinem 
Verlauf zunehmend als nicht umkehrbar erweist.  

Es gibt, auch unter Christen, zwei sehr unter-
schiedlich akzentuierte Erfahrungen im Umgang 
mit Wachkoma-Patienten:  

A. Auf der einen Seite stehen eindrucksvolle 
Beispiele dafür, wie Angehörige und/oder 
Freunde über viele Jahre eine Person, die sich 
im sogenannten Wachkoma befindet, begleitet 
und betreut haben. Vor dem Hintergrund einer 
solchen Erfahrung können Menschen ein leb-
haftes Interesse daran haben, im »Raum für 
ergänzende Verfügungen« mit Nachdruck fest-
zuhalten, dass für den Fall des sogenannten 
Wachkomas im Blick auf die Behandlung 
nichts anderes gilt als für jeden anderen Pati-
enten. Erst wenn bei Wachkoma-Patienten ei-
ne Situation gegeben ist, in der der Tod in ab-
sehbarer Zeit eintritt bzw. eine akute Zweiter-
krankung hinzukommt, ist eine Änderung des 
Therapieziels angebracht, so dass an die Stelle 
von Lebensverlängerung und Lebenserhaltung 
Beschwerden lindernde (palliativ-
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medizinische) und pflegerische Maßnahmen 
treten. Es handelt sich hierbei nicht um eine 
aktive Herbeiführung des Todes, sondern um 
ein Zulassen des Todes in dem Sinne, dass 
dem Tod nichts mehr entgegengesetzt und auf 
»außergewöhnliche Mittel« verzichtet wird. 
Eine Basisbetreuung ist selbstverständlich auf-
recht zu erhalten. Sollten Sie dies verfügen 
wollen, bieten wir Ihnen hier einen Textbau-
stein, den Sie so in das Feld »Raum für ergän-
zende Verfügungen« übernehmen können:  

Die unter 1. getroffenen Verfügungen sollen 
über die dort genannten Situationen hinaus 
entsprechend auch gelten, wenn infolge einer 
Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsichten 
zu gewinnen und Entscheidungen zu treffen, 
nach Einschätzung zweier erfahrener Ärzte al-
ler Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich 
erloschen ist und eine akute Zweiterkrankung 
hinzukommt, an der ich sterben könnte. Dies 
gilt für direkte Gehirnschädigung z. B. durch 
Unfall, Schlaganfall oder Entzündung ebenso 
wie für indirekte Gehirnschädigung z. B. nach 
Wiederbelebung, Schock oder Lungenversa-
gen.  

B. Auf der anderen Seite steht die Erfahrung, 
dass in der Begleitung von Wachkoma-
Patienten über ein Jahr, ja viele Jahre hinweg 
die Frage auftaucht, ob es mit dem christli-
chen Glauben nicht durchaus vereinbar ist, 
durch Behandlungsbeschränkung und/oder 
durch die Beendigung künstlicher Ernährung 
bei Beibehaltung des Stillens von Hunger- und 
Durstgefühlen das Sterben zuzulassen. Sollten 
Sie dies verfügen wollen, bieten wir Ihnen hier 
einen Textbaustein, den Sie so in das Feld 
»Raum für ergänzende Verfügungen« über-
nehmen können:  

Die unter 1. getroffenen Verfügungen sollen 
über die dort genannten Situationen hinaus 

entsprechend auch gelten, wenn infolge einer 
Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsichten 
zu gewinnen und Entscheidungen zu treffen, 
nach Einschätzung zweier erfahrener Ärzte al-
ler Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich 
erloschen ist und dieser Zustand seit einem 
Zeitraum von … (z. B. einem Jahr) besteht 
oder eine akute Zweiterkrankung hinzu-
kommt, an der ich sterben könnte. Dies gilt 
für direkte Gehirnschädigung z. B. durch Un-
fall, Schlaganfall oder Entzündung ebenso wie 
für indirekte Gehirnschädigung z. B. nach 
Wiederbelebung, Schock oder Lungenversa-
gen.  

Die katholische Kirche stellt fest, dass aus ihrer 
Sicht die erste Alternative dringend angeraten ist.  

3.3 Unterschriften unter das Formular der 
Christlichen Patientenvorsorge  

Wir empfehlen Ihnen, die CHRISTLICHE PATI-
ENTENVORSORGE in allen Teilen, die Sie ausge-
füllt haben, zu unterschreiben. Für die Vorsorge-
vollmacht und die Patientenverfügung ist es 
rechtlich notwendig, für die Betreuungsverfügung 
und die Behandlungswünsche aus praktischen 
Gründen ratsam.  

Darüber hinaus raten wir, auch Ihre Vertrauens-
personen durch ihre Unterschrift bestätigen zu 
lassen, dass sie bereit sind, als Bevollmächtigte 
oder als Betreuer für Sie tätig zu werden.  

Wenn Sie Behandlungswünsche oder eine Patien-
tenverfügung verfassen und insbesondere, wenn 
sie den »Raum für ergänzende Verfügungen« 
ausfüllen wollen, sollten Sie den Inhalt mit einem 
Arzt Ihres Vertrauens besprechen und dies durch 
Unterschrift bestätigen lassen.  

 

4. Was ist noch wissenswert? 

4.1 Wie sorgen Sie dafür, dass Ihre Wünsche 
bekannt werden?  

Notieren Sie bitte auf der Hinweiskarte (siehe 
Rückseite Ihres persönlichen Formulars), wo sich 
Ihre ausgefüllten und unterschriebenen Formula-
re der CHRISTLICHEN PATIENTENVORSORGE 
befinden, damit diese umgehend aufgefunden 

werden können. Lösen Sie die Hinweiskarte von 
der Rückseite Ihres persönlichen Formulars und 
nehmen Sie diese zu Ihren Ausweispapieren. Die 
Hinweiskarte gibt einen Hinweis auf Ihre Patien-
tenvorsorge und gegebenenfalls auf Ihren Be-
vollmächtigten oder Betreuer. Diese Personen und 
der behandelnde Arzt setzen sich miteinander in 
Verbindung und beraten – in Ihrem Sinne – über 
die zu veranlassenden Maßnahmen.   
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Bei der Aufnahme ins Krankenhaus empfiehlt es 
sich, zu Beginn der Behandlung auf die CHRIST-
LICHE PATIENTENVORSORGE hinzuweisen. 

Für den Fall, dass Sie einen Bevollmächtigten 
benannt haben, sollte dieser das Zweitexemplar 
des Formulars der CHRISTLICHEN PATIENTEN-
VORSORGE erhalten. Füllen Sie dieses Zweitex-
emplar entsprechend Ihren Angaben im Formular 
aus und unterschreiben Sie es. Auch dieses Ex-
emplar ist – im Unterschied zu einer Kopie – wie 
die Erstschrift eine originale Vollmacht. Möchten 
Sie Ihre Entscheidung ändern und jemand ande-
ren zum Bevollmächtigten oder Betreuer bestim-
men, lassen Sie sich alle Exemplare zurückgeben 
und vernichten sie diese.  

Darüber hinaus können Sie Kopien des Formulars 
der CHRISTLICHEN PATIENTENVORSORGE 
eventuell Angehörigen (Name, Adresse), einem 
Arzt Ihres Vertrauens oder dem Betreuungsge-
richt geben.  

Sie können die Vorsorgevollmacht oder Betreu-
ungsverfügung gebührenpflichtig bei dem Zentra-
len Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer 
(Bundesnotarkammer, Zentrales Vorsorgeregister, 
Postfach 080151, 10001 Berlin; www.vorsorge-
register.de) registrieren lassen. Sie können auch 
so verfahren, wenn Sie Ihre Vorsorgevollmacht 
und/oder Betreuungsverfügung mit einer Patien-
tenverfügung oder Behandlungswünschen kom-
biniert haben. Damit stellen Sie sicher, dass das 
Betreuungsgericht von Ihrer Vorsorgeverfügung 
erfährt.  

Sofern Sie im Formular die Betreuungsverfügung 
ausgefüllt haben, können Sie es in manchen Bun-
desländern beim Betreuungsgericht hinterlegen. 
In anderen Bundesländern ist es den Gerichten 
freigestellt, ob sie Betreuungsverfügungen in 
Verwahrung nehmen. Eine entsprechende Infor-
mation erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Amts-
gericht.  

4.2 Was ist zu beachten, wenn man bereits  
eine Christliche Patientenverfügung ausgefüllt 
hatte?  

Sollten Sie bereits das Formular einer CHRISTLI-
CHEN PATIENTENVERFÜGUNG der ersten Auf-
lage von 1999 (grüne Broschüre) oder der zwei-
ten Auflage von 2003 (rote Broschüre) ausgefüllt 
haben, empfehlen wir Ihnen, es durch das vorlie-
gende Formular der CHRISTLICHEN PATIEN-
TENVORSORGE zu ersetzen. Denn die Auflagen 

von 1999 und 2003 entsprechen nicht mehr den 
neuen gesetzlichen Anforderungen an eine Pati-
entenverfügung. Die alten Formulare bleiben 
zwar als Ausdruck Ihrer Wünsche für Ärzte, Be-
vollmächtigte und Betreuer beachtenswert, geben 
Ihnen aber im Ernstfall nicht die notwendige 
Rechtssicherheit.  

4.3 Gibt es eine Pflicht, eine Vorsorgeverfügung 
zu verfassen?  

Das neue Gesetz weist ausdrücklich darauf hin, 
dass keine Pflicht besteht, eine Vorsorgeverfü-
gung zu erstellen. Auch dürfen weder Kranken-
hausaufnahmen noch Aufnahmen in ein Pflege-
heim von dem Vorhandensein einer Vorsorgever-
fügung abhängig gemacht werden.  

Auch die bewusste Entscheidung, auf eine Vor-
sorgeverfügung zu verzichten und sich dem ärzt-
lichen Handeln anzuvertrauen, ist eine ethisch 
verantwortliche Entscheidung und Ausdruck von 
Selbstbestimmung. Sie können auch weiterhin 
darauf vertrauen, dass die Ärzte Sie unter Be-
rücksichtigung Ihrer Lebenssituation nach bestem 
Wissen und Gewissen behandeln.  

4.4 Wie verhalten sich die Christliche 
Patientenvorsorge und ein 
Organspendeausweis zueinander?  

Eine besondere Situation im Zusammenhang mit 
Behandlungswünschen und Patientenverfügung 
stellt die gleichzeitige Verfügung über eine Organ- 
oder Gewebespende dar. Organe können nur 
nach Feststellung des Hirntodes bei aufrecht er-
haltenem Kreislauf entnommen werden. Eine 
Organentnahme ist also nur möglich, wenn inten-
sivmedizinische Maßnahmen beibehalten wer-
den. Dies kann im Widerspruch zu Behand-
lungswünschen und zur Patientenverfügung ste-
hen.  

Aus diesem Grunde haben wir für den Fall, dass 
Sie sich für eine Organspende entscheiden oder 
bereits entschieden haben, eine gesonderte Ver-
fügung in den Formularteil »Behandlungswün-
sche und Patientenverfügung« aufgenommen. Sie 
trägt dieser Situation Rechnung und erlaubt den 
kurzfristigen Einsatz intensivmedizinischer Maß-
nahmen für die Organentnahme.  

Seit 1997 gelten in Deutschland ein Transplanta-
tions- und seit 2007 ein Gewebegesetz, die die 
wesentlichen Vorgänge und Verantwortlichkeiten 
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sowie die Frage der Zustimmung regeln. Ohne 
ausdrückliche Zustimmung dürfen weder Organe 
noch Gewebe entnommen werden.  

Wenn Sie sich für eine Organ- und Gewebespen-
de nach Ihrem Tode entscheiden möchten, emp-
fehlen wir Ihnen, einen gesonderten Organspen-
deausweis auszufüllen und bei Ihren Ausweispa-
pieren mit sich zu tragen. Sie erhalten einen Aus-
weis und Informationen bei Sozialministerien der 
Bundesländer, in Apotheken, Stadt- und Gemein-
deverwaltungen und Arztpraxen. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie kostenfrei unter der Tele-
fonnummer (08 00) 904 04 00 der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BzgA, siehe auch 
www.organspende-info.de) oder bei der Deut-
schen Stiftung Organtransplantation (DSO) unter 
www.dso.de.  

Die Entscheidung für oder gegen eine Organ-
transplantation können Sie auch Ihrer Vertrau-
ensperson übertragen.  

Die christlichen Kirchen kennen keine moralische 
Verpflichtung zur Organ- und Gewebespende, 
sehen in ihr gleichwohl eine Möglichkeit, über 
den Tod hinaus Nächstenliebe zu praktizieren; sie 
treten zugleich für eine sorgfältige Prüfung der 
Organverpflanzung im Einzelfall ein (Näheres 
siehe in: Gott ist ein Freund des Lebens. Heraus-
forderungen und Aufgaben beim Schutz des Le-
bens, hg. vom Kirchenamt der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und vom Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz, Gütersloh/Trier 
1989 u. ö., 102–105; Organtransplantationen. 
Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und 
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, Gemeinsame Texte 1, Bonn/Hannover 
1990).  

4.5 Was passiert in einer Notfallsituation?  

In Notfallsituationen, in denen der Wille des Pati-
enten nicht bekannt ist und auch für die Ermitt-
lung individueller Umstände keine Zeit bleibt, ist 
die medizinisch angezeigte Behandlung einzulei-
ten. Bei einer unsicheren Prognose ist zunächst 
die Therapie angezeigt, die auf die Erhaltung des 
Lebens gerichtet ist. Hier darf der Arzt davon 
ausgehen, dass der Patient den ärztlich angezeig-
ten Maßnahmen zustimmen würde.  

Im weiteren Verlauf einer Erkrankung sollte der 
Arzt nach einer Vorsorgeverfügung fragen und 
sich mit dem Bevollmächtigten oder Betreuer 
über die weitere Behandlung austauschen.  

Entscheidungen, die im Rahmen einer Notfallsi-
tuation getroffen wurden, müssen regelmäßig 
daraufhin überprüft werden, ob sie weiterhin 
medizinisch angezeigt sind und vom Patienten-
willen getragen werden.  

4.6 Was umfassen Behandlung und Pflege  
am Lebensende?  

Wenn sich Patienten im Krankenhaus dem Tod 
nähern, stellt sich oft die Frage: Welches Ziel soll 
die weitere Behandlung des Patienten haben? 
Sollen Maßnahmen ergriffen werden, das Leben 
zu erhalten und zu verlängern, oder nur solche, 
die auf weitere Lebensverlängerung verzichten 
und ausschließlich die Beschwerden lindern (pal-
liatives Ziel)? Das palliative Therapieziel leitet 
sich von der so genannten »Palliativmedizin« 
(von lat. pallium: der Mantel = ummantelnd, 
behütend) ab, die von der Diagnosestellung an 
auf eine umfassende Verbesserung der Lebens-
qualität – insbesondere auch auf eine kompetente 
Schmerztherapie und die Linderung anderer 
Symptome – ausgerichtet ist. Die Behandlung 
erfolgt entweder ambulant oder in einer besonde-
ren Palliativstation eines Krankenhauses. Pallia-
tivmedizinische Maßnahmen versuchen, die 
größtmögliche Linderung der Beschwerden von 
schwerstkranken Menschen in der letzten Phase 
ihres Lebens und damit die Verbesserung ihrer 
Lebensqualität herbeizuführen. Darüber hinaus 
steht in der Palliativmedizin die intensive Einbe-
ziehung psychologischer, sozialer und spiritueller 
Aspekte der Krankheitsverarbeitung bei Patienten 
und ihren Angehörigen im Vordergrund. Deshalb 
ist es hilfreich, sich bei der Diagnose einer schwe-
ren Krankheit bereits im Vorfeld über die Mög-
lichkeit palliativer Versorgung und Begleitung zu 
informieren; zum Beispiel über den »Wegweiser 
Hospiz und Palliativmedizin in Deutschland« 
(www.wegweiser-hospizund-palliativmedizin.de).  

Auch die in der Hospizbewegung engagierten 
Menschen möchten schwerstkranke und sterben-
de Menschen mit ihren Angehörigen so begleiten, 
dass – neben der medizinischen Betreuung – 
auch weiteren körperlichen, psychologischen, 
sozialen und seelischen sowie spirituellen Be-
dürfnissen angemessen Rechnung getragen wird. 
Die Hilfe kann ambulant, teilstationär oder stati-
onär erfolgen. Ambulant unterstützen ehrenamt-
liche Helfer die Sterbenden und ihre Angehörigen 
in ihrer gewohnten Umgebung, wirken der Gefahr 
sozialer Isolierung entgegen und entlasten die 
pflegenden Angehörigen und Freunde. Stationäre 
Hospize sind dort wichtig, wo schwerstkranke 
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und sterbende Menschen ambulant nicht mehr 
versorgt werden können, sie aber auch keiner 
Krankenhausbehandlung etwa auf einer Palliativ-
station bedürfen. Weitere Informationen erhalten 
Sie bei den diözesanen Caritasverbänden 
(www.caritas.de), den Diakonischen Werken der 
Landeskirchen (www. diakonie.de) oder bei dem 
Deutschen Hospiz- und Palliativverband 
(www.hospiz.net).  

4.7 Wann und wie sind künstliche Ernährung 
und Flüssigkeitszufuhr geboten?  

Auch wenn Sie verfügen, dass Sie im Sterben 
keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr 
wünschen, wird grundsätzlich eine so genannte 
»Basisbetreuung« durchgeführt, zu der auch das 
Stillen von Hunger- und Durstgefühlen auf natür-
lichem Wege gehört.  

Die künstliche Ernährung über eine Magensonde 
durch den Mund, die Nase oder die Bauchdecke 
(mit einer so genannten PEG-Sonde) oder intra-
venöse Flüssigkeitszufuhr am Lebensende gelten 
juristisch und in der medizinischen Wissenschaft 
und Praxis als therapeutische Maßnahme, in die 
Patienten einwilligen müssen. Ungeachtet der 
rechtlichen Möglichkeiten, lebensverlängernde 
Maßnahmen wie z. B. die Zuführung von Nah-
rung und Flüssigkeit abzulehnen, bleibt ihre Be-
reithaltung in dem Maße ethisch geboten, wie sie 
sich als medizinisch angezeigt und wirksam er-
weisen, um das Leben zu erhalten oder die Ge-
sundheit wiederherzustellen. Die konkreten Ent-
scheidungen über Anwendung oder Nichtanwen-
dung bestimmter Maßnahmen müssen so getrof-

fen werden, dass sie in der Perspektive des Ziels, 
nämlich des menschenwürdigen Sterbens, erwo-
gen und gewichtet werden. Eine Vorsorgeverfü-
gung kann sich daher sinnvollerweise nicht auf 
isolierte Entscheidungen über den Einsatz oder 
Nichteinsatz bestimmter Maßnahmen beziehen, 
sondern nur auf den Zusammenhang von Maß-
nahmen und Zielen.  

Informieren Sie sich bei dem Arzt Ihres Vertrau-
ens oder einer Person aus dem Pflegebereich und 
besprechen Sie die Problematik mit Ihren Ange-
hörigen. Ihre Wünsche, auch im Blick auf zeitli-
che Begrenzungen, können Sie im Formular im 
Feld »Raum für ergänzende Verfügungen« äu-
ßern.  

4.8 Gibt es einen Anspruch auf  
seelsorgerlichen Beistand?  

In Deutschland gewährleistet das Grundgesetz 
den Patienten in öffentlichen Krankenhäusern das 
Recht auf seelsorgerliche Betreuung. Der kranke 
Mensch kann den Beistand eines dafür häufig 
besonders ausgebildeten Seelsorgers erbitten. 
Dieser Beistand beinhaltet Gespräch, Gebet, Zu-
spruch und das Angebot der Nähe Gottes im 
Abendmahl bzw. in den Sakramenten der Buße, 
Eucharistie und Krankensalbung. Die Erfahrun-
gen zeigen, dass seelsorgerlicher Beistand für 
viele Kranke eine große Hilfe darstellt, die schwe-
re Lebenssituation besser zu bestehen. Daher 
empfehlen die Kirchen, dieses Angebot zu nut-
zen.  

 

Formular der Christlichen Patientenvorsorge* 

 
Vorname Nachname Geburtsdatum  

 

 

Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort Telefon / 
Mobil  

Teil A: Benennung einer 
Vertrauensperson  

I. Vorsorgevollmacht in Gesundheits- und 
Aufenthaltsangelegenheiten  

Ich erteile hiermit als Person / Personen meines 
besonderen Vertrauens  

Name:  
Geburtsdatum:  
Straße, Hausnummer:  
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PLZ, Wohnort:  
Telefon / Mobil:  

Name:  
Geburtsdatum:  
Straße, Hausnummer:  
PLZ, Wohnort:  
Telefon / Mobil:  

und bei Verhinderung der oben genannten Perso-
nen  

Name:  
Geburtsdatum:  
Straße, Hausnummer:  
PLZ, Wohnort:  
Telefon / Mobil:  

Einzelvollmacht, mich in den nachfolgenden 
Angelegenheiten zu vertreten.  

Die nebenstehend genannten Personen dürfen 
mich in allen Angelegenheiten der Gesundheits-
sorge und einer ambulanten oder (teil-)statio-
nären Pflege einschließlich der damit verbunde-
nen vermögensrechtlichen Angelegenheiten ver-
treten.  

Sie dürfen in sämtliche Maßnahmen zur Untersu-
chung des Gesundheitszustandes, in Heilbehand-
lungen und in ärztliche Eingriffe einwilligen, auch 
wenn diese mit Lebensgefahr verbunden sein 
könnten oder ich einen schweren oder länger 
dauernden gesundheitlichen Schaden erleiden 
könnte (§ 1904 Abs. 1 BGB).  

Sie dürfen ihre Einwilligung in jegliche Maßnah-
men zur Untersuchung des Gesundheitszustands, 
in Heilbehandlungen und ärztliche Eingriffe ver-
weigern oder widerrufen, auch wenn die Nicht-
vornahme der Maßnahme für mich mit Lebensge-
fahr verbunden sein könnte oder ich dadurch 
einen schweren oder länger dauernden gesund-
heitlichen Schaden erleiden könnte (§ 1904 Abs. 
2 BGB). Sie dürfen somit auch die Einwilligung 
zum Unterlassen oder Beenden lebensverlängern-
der Maßnahmen erteilen.  

Sie dürfen Krankenunterlagen einsehen und de-
ren Herausgabe an Dritte bewilligen. Ich entbinde 
alle behandelnden Ärzte und nichtärztliches Per-
sonal gegenüber den bevollmächtigten Personen 
von ihrer Schweigepflicht.  

Die nebenstehend genannten Personen können 
meinen Aufenthalt bestimmen. Sie können über 
die Unterbringung mit freiheitsentziehender Wir-

kung (§1906 Abs. 1 BGB) und über freiheitsent-
ziehende Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Medika-
mente und Ähnliches) in einem Heim oder in 
einer sonstigen Einrichtung (§ 1906 Abs. 4 BGB) 
entscheiden, solange dergleichen zu meinem 
Wohl erforderlich ist.  

  II. Betreuungsverfügung  

Hiermit verfüge ich – gegebenenfalls in Ergän-
zung zur vorangehenden Vollmachtserklärung – 
für den Fall, dass eine Betreuungsperson als ge-
setzlicher Vertreter bestellt werden muss, folgen-
de Person einzusetzen:  

Name:  
Geburtsdatum:  
Straße, Hausnummer:  
PLZ, Wohnort:  
Telefon / Mobil:  

und bei Verhinderung der erstgenannten Person  

Name:  
Geburtsdatum:  
Straße, Hausnummer:  
PLZ, Wohnort:  
Telefon / Mobil:  

Auf keinen Fall soll zum Betreuer oder zur Be-
treuerin bestellt werden:  

Name:  
Geburtsdatum: 
Straße, Hausnummer:  
PLZ, Wohnort:  
Telefon / Mobil:  

  III. Unterschriften  

1. Unterschrift des Verfassers/der Verfasserin 
(notwendig)  

Ort, Datum Unterschrift  

2. Bestätigung durch die Vertrauenspersonen 
(freiwillig)  

Hiermit bestätige ich, dass ich bereit bin, die 
Vollmacht bzw. Betreuung in der oben genannten 
Weise zu übernehmen und mich bei einer Ent-
scheidung an den geäußerten Wünschen, Werten 
und Verfügungen zu orientieren.  
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Unterschrift der Vertrauenspersonen  

Ort, Datum Unterschrift  

Ort, Datum Unterschrift  

Ort, Datum Unterschrift  

Teil B: Bestimmungen für meine 
medizinische Behandlung  

  I. Behandlungswünsche und 
Patientenverfügung  

1. Für den Fall, dass ich meinen Willen nicht 
mehr bilden oder äußern kann und ich mich 
entweder aller Wahrscheinlichkeit nach unab-
wendbar im unmittelbaren Sterbeprozess oder 
im Endstadium einer unheilbaren, tödlich ver-
laufenden Krankheit befinde, verfüge ich durch 
Ankreuzen Folgendes:  

- Ärztliche Begleitung und Behandlung sowie 
sorgsame Pflege sollen in diesen Fällen auf die 
Linderung von Beschwerden, wie z. B. Schmer-
zen, Unruhe, Angst, Atemnot oder Übelkeit, ge-
richtet sein, selbst wenn durch die notwendigen 
Maßnahmen eine Lebensverkürzung nicht auszu-
schließen ist.  

- Es soll keine künstliche Ernährung durch ärztli-
che Eingriffe (z. B. weder über eine Sonde durch 
Mund, Nase oder Bauchdecke, noch über die 
Venen) erfolgen. Hunger soll auf natürliche Weise 
gestillt werden, gegebenenfalls mit Hilfe bei der 
Nahrungsaufnahme.  

- Künstliche Flüssigkeitszufuhr soll nach ärztli-
chem Ermessen reduziert werden. Durstgefühl 
soll auf natürliche Weise gestillt werden, gegebe-
nenfalls mit Hilfe bei der Flüssigkeitsaufnahme 
und Befeuchtung der Mundschleimhäute.  

- Wiederbelebungsmaßnahmen sollen unterlassen 
werden.  

- Auf künstliche Beatmung soll verzichtet wer-
den, aber Medikamente zur Linderung der Atem-
not sollen verabreicht werden. Die Möglichkeit 
einer Bewusstseinsdämpfung oder einer unge-
wollten Verkürzung meiner Lebenszeit durch 
diese Medikamente nehme ich in Kauf.  

- Es soll keine Dialyse durchgeführt werden bzw. 
eine schon eingeleitete Dialyse soll eingestellt 
werden.  

- Es sollen keine Antibiotika mehr verabreicht 
werden.           

- Auf die Gabe von Blut oder Blutbestandteilen 
soll verzichtet werden.  

- Diagnostische Maßnahmen oder eine Einwei-
sung in ein Krankenhaus sollen nur dann erfol-
gen, wenn sie einer besseren Beschwerdelinde-
rung dienen und ambulant zu Hause nicht durch-
geführt werden können.  

- Wenn möglich, möchte ich zu Hause bleiben 
können und hier die notwendige Pflege erhalten.  

- Wenn ich nicht zu Hause bleiben kann, möchte 
ich in folgende/s Krankenhaus / Hospiz / Pflege-
einrichtung eingeliefert werden:  

…. 

2. Ich besitze einen Organspendeausweis und 
habe darin meine Bereitschaft zur Spende meiner 
Organe und Gewebe erklärt:  

- Es ist mir bewusst, dass Organe nur nach Fest-
stellung des Hirntodes bei aufrechterhaltenem 
Kreislauf entnommen werden können. Deshalb 
gestatte ich ausnahmsweise für den Fall, dass bei 
mir eine Organspende medizinisch in Frage 
kommt, die kurzfristige (Stunden bis höchstens 
wenige Tage umfassende) Durchführung inten-
sivmedizinischer Maßnahmen zur Bestimmung 
des Hirntodes nach den Richtlinien der Bundes-
ärztekammer und zur anschließenden Entnahme 
der Organe.  

3. Ich möchte Beistand durch 
- folgende Person (z. B. einer Kirche):  
Name:  
Straße, Hausnummer: 
PLZ, Wohnort:  
Telefon / Mobil:  

- einen Hospiz-/Palliativdienst  

4. Raum für ergänzende Verfügungen: (Siehe 
hierzu die Erläuterungen in Abschnitt 3.2.4 
»Raum für ergänzende Verfügungen«, 
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Für weitere Erläuterungen bitte gesondertes 
Blatt beilegen und mit Ort, Datum und Unter-
schrift versehen.  

  II. Unterschriften  

1. Unterschrift des Verfassers/der Verfasserin 
(notwendig)  

Ort, Datum Unterschrift  

2. Zur Festlegung meines hier geäußerten Wil-
lens habe ich mich beraten lassen von (freiwil-
lig)  

Vorname Nachname Geburtsdatum  

Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort Telefon / 
Mobil  

Beruf  

Bitte bedenken Sie:  
Ihre Einstellungen und Situation können sich 
ändern. Sie können Ihre CHRISTLICHE PATIEN-
TENVORSORGE jederzeit ändern oder insgesamt 
widerrufen (Näheres siehe Abschnitt 3.2.3, Seite 
20). Bitte überprüfen Sie daher in regelmäßigen 
Abständen die Festlegungen in Ihrer CHRISTLI-
CHEN PATIENTENVORSORGE.  

 

Hinweiskarte auf die Christliche Patientenvorsorge** 

Bitte füllen Sie die Hinweiskarte aus und nehmen 
Sie diese zu Ihren Ausweispapieren:  

Bitte wenden Sie sich an 
Name Straße Ort Telefon / Mobil 

Für den Fall, dass ich  
Name: Geburtsdatum:  
Straße:  
Ort:  
Telefon / Mobil:  

meinen Willen nicht mehr bilden oder äußern 
kann, habe ich ein Formular der CHRISTLICHEN 
PATIENTENVORSORGE hinterlegt  

- bei meinen persönlichen Unterlagen  
- das Zweitexemplar bei meiner bevollmächtig- 

    ten Person  
- Kopien bei Angehörigen  
- bei Arzt oder Ärztin meines Vertrauens  
- beim Betreuungsgericht in  
Ort, Datum Unterschrift   

 
 
 
 
 
 

Hinweise 

* Dem Dokument sind ein »Persönliches Exemplar« und ein 
»Zweitexemplar für die Vertrauensperson« beigefügt.     
 

** Karte im Scheckkartenformat
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»Aus Sicht der christlichen Ethik sind Vorsorgeverfügungen  
sinnvoll und ethisch verantwortlich« 
Statement des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert  
Zollitsch, zur Veröffentlichung der Christlichen Patientenvorsorge  

Köln, 26. 1. 2011  

Viele Menschen denken an das Ende ihres Le-
bens eher mit Sorge und Unbehagen; das hat 
nicht zuletzt damit zu tun, dass die moderne 
Medizin zwar in großartiger Weise hilft, aber 
zugleich auch viele Fragen provoziert. Am Ende 
des Lebens sind es vornehmlich Fragen wie et-
wa: Wie viele und welche lebenserhaltenden 
Maßnahmen sind sinnvoll? Wann verzichtet man 
auf Therapien bzw. wann können Therapien 
abgebrochen werden? Es sind Fragen, die uns 
alle elementar betreffen:   

–  Fragen nach den grundlegenden Orientierun-
gen und Werten, nach denen wir Menschen 
unser Leben gestalten;  

–  Fragen nach der verlässlichen Garantie von 
Lebensrecht und Lebensschutz   

–  und Fragen nach der Art und Weise men-
schenwürdigen Sterbens.  

So schwer es ist, sich mit der eigenen Sterblich-
keit und den damit verbundenen Fragen ausei-
nanderzusetzen, so notwendig ist es, ihnen nicht 
auszuweichen. Eine Hilfestellung kann es sein, 
rechtzeitig Vorsorge zu treffen.  

So sind Vorsorgeverfügungen eine gute und sinn-
volle Möglichkeit, auf die eigenen Befürchtungen 
und Fragen zu reagieren, damit am Ende des 
Lebens, möglicherweise in einer Situation der 
persönlichen Unfähigkeit, eine Entscheidung zu 
treffen, nicht etwas geschieht, das der Patient 
nicht möchte. Die ethische und rechtliche Grund-
lage aller Vorsorgeverfügungen ist das Selbstbe-
stimmungsrecht. Der Wille des Patienten ist die 
Grundlage jeder Behandlung. Die Selbstbestim-
mung erfolgt jedoch nicht unabhängig von der 
eigenen Leiblichkeit und auch nicht unabhängig 
von der mitmenschlichen und sozialen Einbin-
dung, in der man steht. Der Selbstbestimmung, 
und damit der Verantwortung für sich selbst, ist 
die Verantwortung zur Seite gestellt, die Dritte – 
auch der Staat – für einen Patienten tragen oder 
übernehmen können.   

Aus Sicht der christlichen Ethik sind Vorsorge-
verfügungen sinnvoll und ethisch verantwort-
lich. Die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Sterblichkeit »in gesunden Tagen« beziehungs-
weise »mitten im Leben« ist ein Charakteristikum 
und ein Spezifikum des Menschen. Darin liegt 
eine Chance, die man nutzen sollte. Viele Men-
schen erwarten zu Recht gerade bei den Fragen 
und Problemen am Lebensende Orientierung und 
Antworten von den Kirchen: Wir verfügen dank 
unseres caritativen Dienstes über ein breites 
Erfahrungswissen in diesem Bereich. Es ist der 
Auftrag Jesu Christi, und damit ein Kernauftrag 
seit der Zeit der Urkirche, uns Christen als An-
walt der Kranken, Leidenden und Sterbenden zu 
verstehen und entsprechend zu handeln. Daher 
wissen sich viele Menschen, gerade auch wenn 
es um das Lebensende geht, bei der Kirche gut 
aufgehoben. Zum anderen sind wir getragen 
vom Wissen, dass wir Menschen über unser 
eigenes Leben nicht grenzenlos verfügen dürfen. 
Jeder Mensch hat seine Würde und sein Lebens-
recht von Gott her. Im Glauben an den Gott des 
Lebens wissen wir, dass jeder Mensch – wie 
immer sein Leben beschaffen ist – einmalig und 
wertvoll ist. Dieser Glaube an den Gott des Le-
bens gibt uns den Mut und die Kraft, selbst in 
den schwierigsten Situationen des Lebens, in den 
Dunkelheiten unseres Daseins und in existenziel-
ler Not Gottes Nähe zu ahnen und auf seine 
Liebe zu vertrauen. Dieser Glaube gibt uns auch 
die Kraft, Menschen auf der letzten Wegstrecke 
ihres Lebens zu begleiten.  

Die »Christliche Patientenvorsorge«, die wir Ih-
nen heute vorlegen, ist eine Überarbeitung der 
seit 1999 veröffentlichten Christlichen Patienten-
verfügung. Die Überarbeitung wurde notwendig 
durch das am 1. September 2009* in Kraft getre-
tene, sogenannte Patientenverfügungsgesetz. 
Darin wurde erstmals juristisch festgelegt, dass 
Patientenverfügungen rechtsverbindlich sind.   

Die rechtliche Neuregelung machte zahlreiche 
Änderungen in unserer bisherigen »Christlichen 
Patientenverfügung« erforderlich. Dies will schon 
der neue Titel verdeutlichen: »Christliche Patien-
tenvorsorge«. Er bezieht sich nicht mehr nur auf 
die eigentliche Patientenverfügung, sondern 
umfasst drei weitere Möglichkeiten der selbstbe-
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stimmten Vorsorge: Vorsorgevollmacht, Betreu-
ungsverfügung und Äußerung von Behand-
lungswünschen.   

Patienten können in »gesunden Tagen« im Vor-
aus rechtswirksam bestimmen, was an ärztlichen 
und pflegerischen Maßnahmen durchgeführt 
oder nicht durchgeführt werden darf, wenn sie 
sich selbst nicht mehr äußern können. Die Erfah-
rung zeigt aber, dass sich das Lebensende auch 
durch eine Patientenverfügung nicht detailliert 
planen und nicht in allen Einzelheiten rechtlich 
regeln läßt. Es braucht zugleich Menschen, die 
andere gerade am Lebensende fürsorglich beglei-
ten und so einen wichtigen Beitrag zu einem 
menschenwürdigen Sterben leisten. Dem wird 
durch die Bestellung eines Bevollmächtigten 
Rechnung getragen. Seine Aufgabe ist es, die in 
der Patientenverfügung niedergelegte Willensäu-
ßerung des Patienten, die der Bevollmächtigte 
wohl besser kennt als manch anderer, zur Gel-
tung zu bringen. Aus dieser Sicht ist die Bestel-
lung eines Bevollmächtigten vorrangig und noch 
wichtiger als eine Patientenverfügung.  

Der inhaltlichen Gestaltung der Patientenverfü-
gung sind sowohl durch die Rechtsordnung wie 
auch aus christlicher Verantwortung heraus 
Grenzen gesetzt. So kann man nicht wirksam 
verfügen, dass der Arzt einen Patienten für den 
Fall einer unheilbaren Krankheit und großer 
Schmerzen tötet. Tötung auf Verlangen und ak-
tive Sterbehilfe sind ethisch unverantwortbar 
und zu Recht in Deutschland strafbar.  

Immer wieder wurde in der zurückliegenden Zeit 
die Bitte an uns Kirchen herangetragen, eine 
Handreichung anzubieten, die sich in besonderer 
Weise dem christlichen Glauben verpflichtet 
weiß. Dieser Bitte wollen wir mit der von uns 
herausgegebenen Christlichen Patientenvorsorge 
Rechnung tragen. Eine Christliche Patientenvor-
sorge bedeutet allerdings nicht, dass sie nur von 
Christen benutzt werden kann, wohl aber, dass 
sie von christlichen Überzeugungen geprägt ist, 
so beispielsweise von der deutlichen Ablehnung 
der Tötung auf Verlangen und der ärztlichen 
Beihilfe zur Selbsttötung.   

So schwer es also ist, sich mit der eigenen Sterb-
lichkeit und den damit verbundenen Fragen 
auseinanderzusetzen, so sinnvoll und notwendig 
ist es, ihnen nicht auszuweichen. Mit der Christ-
lichen Patientenvorsorge hoffen wir, einen Weg 
aufzuzeigen, wie Menschen an ihrem Lebensen-
de ihren Vorstellungen Geltung verschaffen und 
zugleich eine nicht verantwortbare Lebensver-
kürzung vermieden wird.    

 

* Redaktioneller Hinweis:  
 

  Informationen zur gesetzlichen Regelung der 
Patientenverfügung auf der Website des Bun-
desjustizministeriums:  
http://www.bmj.bund.de/Publikationen/Patient
enverfuegung_oe.html 

 

»Die Kirchen empfehlen, Behandlungswünsche und Patientenverfügung 
immer mit einer Vorsorgevollmacht zu verbinden« 
Statement des Stellvertretender Vorsitzenden des Rates der Ev. Kirche in Deutschland, 
Landesbischof Jochen Bohl, zur Veröffentlichung der Christlichen Patientenvorsorge 

Köln, 26. 1. 2011 

Ich möchte Sie jetzt in meinem Beitrag in das 
neue Formular der Christlichen Patientenvorsorge 
einführen und die wichtigsten Aspekte benennen, 
die uns zu dieser völlig neuen Fassung veranlasst 
haben. Das Gesetz gibt nur einen sehr weiten 
Rahmen vor, innerhalb dessen man für sich Vor-
sorgeregelungen treffen kann, und es stellt dazu 
lediglich die Instrumente bereit. Auf jeden Fall 
gilt: Eine Vorsorgeverfügung kann nur dann im 
Ernstfall beachtet werden, wenn sich auch je-
mand dafür einsetzt, dass sie befolgt wird.   

Die erste und wichtigste Frage bei der Patienten-
vorsorge lautet deshalb: »Wer soll an meiner Stel-
le entscheiden, wenn ich es nicht mehr selbst 
kann?« Hier kommt der Person des Vertrauens 
eine zentrale Rolle zu. Sie kann für mich mit den 
Ärzten über meine Behandlung sprechen und 
meine Wünsche einbringen. Das ist der beste 
Weg, um sicherzustellen, dass ich so behandelt 
werde, wie ich es möchte. Vertrauensperson ist, 
wer vom Patienten selbst dazu bevollmächtigt 
wird in Form einer Vorsorgevollmacht, oder wer 
vom Betreuungsgericht als Betreuer bestellt wird 
auf der Grundlage einer Betreuungsverfügung.   
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Die Vorsorgevollmacht kann allein oder auch 
ergänzend zur Patientenverfügung erteilt werden 
und ist unabhängig davon gültig. Sie ist der wich-
tigste Bestandteil der Christlichen Patientenvor-
sorge und steht deshalb auch zu Beginn des For-
mulars als »Teil A«. Denn die Erfahrung zeigt, 
dass sich das Lebensende auch durch Behand-
lungswünsche oder eine Patientenverfügung nicht 
detailliert planen und in allen Einzelheiten recht-
lich regeln lässt. Es ist daher gut, wenn es Men-
schen gibt, die das Geschehen fürsorglich beglei-
ten und menschenwürdig gestalten. Dem wird 
Rechnung getragen durch die Bestellung eines 
Bevollmächtigten.   

Daher empfehlen die Kirchen, Behandlungswün-
sche und Patientenverfügung immer mit einer 
Vorsorgevollmacht zu verbinden. Dadurch wird 
gewährleistet, dass eine Patientenverfügung nicht 
übergangen und nicht anders interpretiert wird, 
als der Patient es gewünscht hätte. Aus dieser 
Sicht ist die Bestellung eines Bevollmächtigten 
vorrangig und noch wichtiger als Behandlungs-
wünsche oder eine Patientenverfügung.  

Eine Vorsorgevollmacht sollte – genau wie die 
Patientenverfügung – so präzise wie möglich 
formuliert werden. Deswegen ist sie im Formular 
bereits vorformuliert und zwar für die Bereiche 
Gesundheits- und Aufenthaltsangelegenheiten. 
Danach hat eine Vertrauensperson sowohl die 
Befugnis zur Einwilligung bzw. Untersagung von 
ärztlichen Maßnahmen, als auch die Befugnis zur 
Unterbringung mit freiheitsentziehender Wirkung 
in einem Heim.  

Die zweite Frage bei der Patientenvorsorge ist, ob 
ich vorweg Bestimmungen für meine künftige 
Behandlung treffen oder darauf vertrauen möch-
te, dass meine Vertrauensperson als Bevollmäch-
tigte mit dem Arzt die Behandlung in meinem 
Sinne festlegt. Diese »Bestimmungen für meine 
künftige medizinische Behandlung« stellen den 
Teil B im Formular dar und führen aus, dass ich 

solche Bestimmungen entweder in Form einer 
Patientenverfügung oder in Form von Behand-
lungswünschen treffen kann. Für eine Patienten-
verfügung muss ich nach dem neuen Gesetz die 
ärztlichen Maßnahmen und Situationen so genau 
beschreiben, dass sich daraus ein vorweggenom-
menes Ja oder Nein zu einer bestimmten ärztli-
chen Maßnahme entnehmen lässt. Aus diesem 
Grunde sind im Formular die Bestimmungen über 
die ärztliche Behandlung wesentlich genauer fasst 
als im bisherigen Formular.   

Behandlungswünsche können demgegenüber 
allgemeiner formuliert werden, da sie als Richt-
schnur für die Vertrauensperson wirken sollen, 
also noch nicht das Ja oder Nein selbst formulie-
ren müssen. Auch hier müssen jedoch die Situa-
tionen beschrieben werden, für die die Wünsche 
gelten sollen. Für solche Situationen findet sich 
im Formular im Teil B ein »Raum für ergänzende 
Verfügungen«, in den z. B. Verfügungen hinzuge-
nommen werden können,   

–  wenn man an einer besonderen Erkrankung 
leidet und dafür bestimmte Behandlungswün-
sche hat;  

–  wenn man die Anwendung bestimmter Be-
handlungsformen nur für eine begrenzte Zeit 
zulassen will, oder  

–  wenn man Behandlungswünsche und Patien-
tenverfügung auf andere als die im Formular 
aufgeführten Situationen erstrecken will.  

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass das 
neue Formular der Christlichen Patientenvorsorge 
sich gegenüber dem alten Formular dadurch aus-
zeichnet, dass es zum einen die Vertrauensperson 
und damit die Vorsorgevollmacht deutlich in den 
Vordergrund stellt und zum anderen die Bestim-
mungen über die ärztliche Behandlung wesentlich 
genauer fasst.   
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»Angesichts mancher kontroverser Themen zwischen den Kirchen  
ein wichtiges Signal« 
Statement des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland 
(ACK), Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber 

Köln, 26. 1. 2011 

als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen in Deutschland (ACK), der derzeit 
17 Kirchen als Mitglieder und 3 Kirchen als 
Gastmitglieder angehören, freue ich mich sehr, 
dass bereits zum dritten Mal bei dieser wichtigen 
Thematik die Zusammenarbeit zwi-chen den 
Kirchen so gut funktioniert hat: Von Anfang an 
war die ACK in die Bemühungen um eine Patien-
tenverfügung aus christlicher Sicht einbezogen 
und hat vor allem den medizinischen Sachver-
stand in den Arbeitsgruppen vertreten. Dies war 
bereits 1999 der Fall, als die 1. Auflage der Christ-
lichen Patientenverfügung veröffentlicht wurde. 
Auch die zweite Auflage im Jahr 2003 und die 
jetzige Fassung der Christlichen Patientenvorsor-
ge sind in Ver-bindung mit der ACK entstanden.  

Es ist den Kirchen in der jetzt vorliegenden 
Christlichen Patientenvorsorge erneut gelungen, 
den christlichen Glauben und die von ihm ausge-
henden ethischen Orientierungen gemeinsam zu 
formulieren. Dies ist angesichts mancher kontro-
verser Themen zwischen den Kirchen ein wichti-
ges Signal, denn es zeigt, dass die Kirchen einan-
der brauchen, weil sie sich gegenseitig ergänzen, 
korrigieren und bereichern. Wir können hier auf 
eine schon lange währende Tradition zurückbli-
cken, denn die christlichen Kirchen haben sich 
früh und gemeinsam an der bioethischen Debatte 
beteiligt. Die Gemeinsame Erklärung aller christli-
chen Kirchen mit dem Titel »Gott ist ein Freund 
des Lebens« aus dem Jahr 1989 ist eine Art Eck-
stein, auf dem diese Gemeinsamkeit aufbaut. Mit 
ihrem breiten thematischen Spektrum erweist sie 
sich bis heute als eine Art Magna Charta des 
kirchlichen Eintretens für den Schutz des Lebens 
und hat sich in der Folgezeit als ein Basistext für 
viele kirchliche Stellungnahmen und Aktivitäten 
erwiesen und bewährt. So auch für die ersten 
beiden Auflagen der Christlichen Patientenverfü-
gung und jetzt wieder für die Christliche Patien-
tenvorsorge.  

Da die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
in Deutschland seit Beginn der Befassung mit den 
Themenfeldern der Vorsorgeverfügungen beson-
ders die medizinische Perspektive eingebracht 

hat, möchte ich hier noch kurz auf die Frage ein-
gehen, ob man sich vor der Erstellung einer Vor-
sorgeverfügung beraten lassen sollte. Gesetzlich 
vorgeschrieben ist weder eine rechtliche noch 
eine ärztliche Beratung. Wir empfehlen sie aber 
dennoch.  

Wir raten dazu, weil Patientenverfügungen und 
Behandlungswünsche nur umgesetzt werden 
können, wenn sie so konkret verfasst sind, dass 
sie auf die später möglicherweise eintretende 
Situation zutreffen. Dies ist besonders wichtig, 
falls man erwägt, eigene Ergänzungen für indivi-
duelle Krankheitssituationen vorzunehmen, wie 
dies das Formular im sogenannten »Raum für 
ergänzende Verfügungen« vorsieht. Das Wissen 
über viele Krankheitszustände und Behand-
lungsmethoden ist oft ungenau, so dass man 
kaum sicher beurteilen kann, was man ablehnt 
oder ausdrücklich wünscht. Eine fachkundige 
ärztliche Beratung kann hier helfen, Klarheit zu 
schaffen und so Widersprüche zwischen einzel-
nen Festlegungen vermeiden helfen und die not-
wendige Genauigkeit in der Formulierung errei-
chen, die das Gesetz fordert.  

Da die Kirchen die Beratungsfunktion als sehr 
wichtig erachten, haben sie im Formular eine 
eigene Passage aufgenommen, in der die beraten-
de Person und ihr Beruf bei Bedarf eingetragen 
werden können. Dies ermöglicht dem Arzt oder 
der bevollmächtigten Person, in einer eventuell 
unklaren Krankheitssituation die beratende Per-
son, also zum Beispiel den Hausarzt, zu kontak-
tieren und um Rat zu fragen.  

Ich möchte zum Schluss noch einmal betonen, 
was wir uns als Kirchen – über die Bereitstellung 
eines Formulars hinaus – von der Veröffentli-
chung dieser Patientenvorsorge erhoffen: Wir 
möchten dazu beitragen, den Dialog zwischen der 
Ärzteschaft, dem Pflegepersonal, der Kranken-
hausseelsorge, den Patientinnen und Patienten 
sowie ihren Angehörigen über die verschiedenen 
Möglichkeiten der Patientenvorsorge zu intensi-
vieren. Wir wollen Menschen ermutigen, sich mit 
dem Sterben und den eigenen Wünschen im Um-
gang mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung 
auseinanderzusetzen und mit vertrauten Men-
schen darüber ins Gespräch zu kommen.   
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 Kirchen legen »Christliche Patientenvorsorge« vor – Bischöfe 
unterstreichen zentrale Rolle der Vorsorgevollmacht – Klare Absage an 
aktive Sterbehilfe 

Köln (epd). Die Kirchen in 
Deutschland haben eine neue 
»Christliche Patientenvorsorge« 
veröffentlicht. Damit wollten die 
Kirchen einen Weg zwischen 
unzumutbarer Verlängerung und 
nicht verantwortbarer Verkür-
zung des Lebens aufzeigen, er-
läuterten evangelische und ka-
tholische Bischöfe am 26. Januar 
in Köln. Die Frage menschen-
würdigen Sterbens betreffe alle 
Menschen elementar. Kritik an 
der kirchlichen Handreichung, 
die eine erste Auflage von 
500.000 Exemplaren hat, kam 
von der Deutschen Hospiz Stif-
tung. 

Mit dem neuen Formular reagie-
ren die Kirchen auf das seit dem 
1. September 2009 geltende Pati-
entenverfügungsgesetz. Darin ist 
festgelegt, dass schriftliche Ver-
fügungen von Patienten für Ärzte 
und Angehörige bindend sind. Im 
Unterschied zum neuen Gesetz, 
das auch Therapiebegrenzungen 
für nicht-tödlich verlaufende 
Krankheiten zulässt, ist die Wir-
kung der christlichen Patienten-
verfügung auf die Sterbephase 
begrenzt. Danach sollen lebens-
erhaltende Maßnahmen bei 
Krankheiten, die nicht zum Tod 
führen, nicht ausgeschlossen 
werden, wie sich aus den Erläu-
terungen ergibt. 

Im Blick auf Wachkomapatienten 
vertreten die Kirchen gemeinsam 
die Position, bei diesen Patienten 
handele es sich nicht um Ster-
bende. Die Kirchen hatten zum 
ersten Mal 1999 und in zweiter 
Auflage vier Jahre später eine 
christliche Patientenverfügung 
herausgegeben, von der rund 
drei Millionen Exemplare verbrei-
tet wurden.  

Es sei »sinnvoll und ethisch ver-
antwortlich«, Vorsorgeverfügun-

gen zu treffen, sagte der Vorsit-
zende der katholischen Deut-
schen Bischofskonferenz, Erzbi-
schof Robert Zollitsch. Patienten 
könnten in gesunden Tagen 
wirksam bestimmen, welche 
ärztliche Behandlung am Le-
bensende erfolgen darf oder un-
terbleiben soll, wenn sie sich 
nicht mehr äußern könnten. Der 
Wille des Patienten sei die 
Grundlage jeder Behandlung und 
Vorsorgeverfügung.  

Die Selbstbestimmung des Patien-
ten und die Fürsorge für ihn müss-
ten aber aufeinander bezogen sein. 
»Niemand darf zum Sterben ge-
drängt werden, aber auch ein 
Sterbender nicht zum Leben ge-
zwungen werden«, argumentierte 
Zollitsch. Er verwies auch auf die 
Grenzen einer Patientenverfügung. 
Kennzeichnend für die Christliche 
Patientenvorsorge sei deshalb die 
Ablehnung von Tötung auf Ver-
langen und ärztlicher Beihilfe zur 
Selbsttötung. 

Der stellvertretende Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD), Landesbi-
schof Jochen Bohl, unterstrich 
die zentrale Rolle der Vertrau-
ensperson, die dem verfügten 
Willen des Patienten Geltung 
verschafft. »Denn die Erfahrung 
zeigt, dass sich das Lebensende 
auch durch Behandlungswün-
sche und eine Patientenverfü-
gung nicht detailliert planen oder 
in allen Einzelheiten rechtlich 
regeln lässt«, sagte Bohl.  

Deshalb werde von den Kirchen 
empfohlen, Behandlungswün-
sche und Patientenverfügung 
immer mit einer Vorsorgevoll-
macht zu verbinden. Bohl lehnte 
Überlegungen innerhalb der Ärz-
teschaft, den Ärzten die Beihilfe 
zur Selbsttötung ethisch zu er-
lauben, klar ab.  

»Wir wollen Menschen ermuti-
gen, sich mit dem Sterben und 
den eigenen Wünschen im Um-
gang mit einer lebensbedrohli-
chen Erkrankung auseinanderzu-
setzen«, sagte Landesbischof 
Friedrich Weber als Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen, die an der Neufas-
sung der Christlichen Patienten-
vorsorge beteiligt war. Das Do-
kument sei ein »Zeugnis ökume-
nischen Zusammenwirkens«.  

Auch der katholische Moraltheo-
loge Eberhard Schockenhoff be-
tonte die Übereinstimmung bei-
der Kirchen bei der Patientenver-
fügung. Gemeinsame Grundaus-
sage sei die »Überzeugung, dass 
der Tod ein Ereignis ist, dass 
man nicht einfach selbst wählt«, 
sagte der Freiburger Theologie-
professor, der Mitglied im Deut-
schen Ethikrat ist, im Deutsch-
landradio Kultur. »Aber das be-
sagt nicht, dass man nun ge-
zwungen wäre, alle denkbaren 
technischen Möglichkeiten der 
Lebensverlängerung, über die die 
moderne Medizin verfügt, auch 
tatsächlich durchzuführen.«  

Hingegen kritisierte der stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende 
der Patientenschutzorganisation 
Deutsche Hospiz Stiftung, Wolf-
ram Höfling, die christliche Pati-
entenverfügung sei keine wirkli-
che Hilfe. Für die schwierigen 
Praxisfälle einer demenziellen 
Erkrankung fehlten überzeugen-
den Hinweise für eine Verfü-
gung, die den Menschen die 
Möglichkeit biete, Behandlungen 
abzulehnen oder gewünschte 
Behandlungen einzufordern. 
Entsprechendes gelte auch für 
die Ausführungen zum Wach-
koma.  
       (epd-Basisdienst, 26.1.2011)  
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 Theologe Barth verteidigt »Christliche Patientenvorsorge«

Der frühere Leiter der Zentrale 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Hermann 
Barth, hält Kritik an der neuen 
»Christlichen Patientenvorsorge« 
für unberechtigt. Den Vorwurf an 
die Kirchen, sie unterliefen damit 
die gesetzliche Regelung zur 
Patientenverfügung, weist der 
Theologe in der Tageszeitung 
»Die Welt« (2. Februar) zurück. 
Mit dem kirchlichen Formular 
könnten auch Behandlungswün-
sche formuliert werden, die sich 
nicht nur auf den unmittelbaren 
Sterbeprozess beziehen.  

Die christlichen Kirchen in 
Deutschland hatten in der ver-
gangenen Woche eine neue Bro-
schüre zur Christlichen Patien-
tenvorsorge veröffentlicht. Diese 
ersetzt die Christliche Patienten-
verfügung, die erstmals 1999 
veröffentlicht und in zweiter 

Auflage 2003 vorgelegt wurde. 
Das überarbeitete Dokument 
trägt den Bestimmungen des 
Patientenverfügungsgesetzes von 
2009 Rechnung und enthält ne-
ben der eigentliche Patientenver-
fügung auch eine Vorsorgevoll-
macht, die Betreuungsverfügung 
und die Äußerung von Behand-
lungswünschen. 

Im Falle des Wachkomas werde 
bis in Einzelheiten dargelegt, wie 
alternative Wünsche nach Been-
digung einer Behandlung außer-
halb von Sterbephasen formuliert 
werden könnten, argumentiert 
Barth. Angesichts der komplexen 
Krankheitszustände am Lebens-
ende reiche allerdings eine »Liste 
von Behandlungswünschen zum 
Ankreuzen« nicht aus.  

Barth widerspricht auch der An-
sicht, dass eine Begrenzung der 

Reichweite der Patientenverfü-
gung in jedem Fall christlich 
geboten sei. Der Kirchen kon-
zentrierten sich vielmehr auf die 
ethische Frage, ob man die be-
stehenden Möglichkeiten bean-
spruche oder aus guten Gründen 
darauf verzichte. Bioethische 
Streitfragen ließen sich nicht 
immer generell beantworten. 
»Dies mahnt auch zur Vorsicht, 
im Einzelfall nur eine einzige 
Handlungsweise als christlich 
geboten anzusehen«, schreibt 
Barth.  

Im Blick auf die Behandlung von 
Wachkomapatienten gibt es un-
terschiedliche Positionen in den 
Kirchen. Dies schlägt sich in 
abweichenden Empfehlungen in 
der Broschüre nieder.         

(epd-Basisdienst, 2.2.2011) 

 

 Bundesärztekammer will am Verbot der Sterbehilfe festhalten 

Bielefeld (epd). Die Bundesärzte-
kammer will aktive Sterbehilfe 
durch Ärzte auch künftig mit 
Hilfe berufsrechtlicher Vorschrif-
ten ausschließen. Das Verbot 
solle weiterhin im Berufsrecht 
verankert werden, auch für den 
Fall, dass der staatliche Gesetz-
geber die sogenannte aktive Ster-
behilfe durch Ärzte straffrei stel-
le, sagte Vorstandsmitglied The-
odor Windhorst der in Bielefeld 

erscheinenden Tageszeitung 
»Neue Westfälische« (24.1.2011). 
Man werde auf jeden Fall die 
ethische Norm hochhalten.   

Vor dem Hintergrund einer in 
den Niederlanden geplanten 
Sterbeklinik kritisierte Windhorst 
die Entwicklung im Nachbarland. 
Dort ist seit dem Jahr 2002 aktive 
Sterbehilfe durch Ärzte unter 
bestimmten Bedingungen gestat-

tet. Nach ihm vorliegenden Zah-
len würden dort inzwischen je-
des Jahr rund 900 Menschen »mit 
der Spritze vom Leben zum Tod 
befördert«, erklärte Windhorst 
der Zeitung. Dieses sei ein Um-
gang mit dem Leben, der eine 
»Entsorgungsmentalität« erken-
nen lasse.  
       (epd-Basisdienst, 24.1.2011)  
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Selbstbestimmung und Fürsorge –  
Zur Handreichung »Christliche Patientenvorsorge

Pressemitteilung Nr. 01/2011, Konfessi-
onskundliches Institut Bensheim, 3. 2. 2011  

Was rechtlich möglich ist, ist ethisch nicht un-
bedenklich, erklären die christlichen Kirchen in 
der am 26. Januar 2010 der Öffentlichkeit vorge-
stellten Handreichung »Christliche Patientenvor-
sorge durch Vorsorgevollmacht, Betreuungsver-
fügung, Behandlungswünsche und Patientenver-
fügung«. Sie beziehen sich damit auf die neue 
Rechtslage nach Inkrafttreten des »Dritten Geset-
zes zur Änderung des Betreuungsrechts« am 1. 
September 2009, wonach dem Patientenwillen 
unabhängig von Art und Stadium einer Erkran-
kung des Betreuten zur Geltung verholfen wer-
den muss. Der Diskussion um die Reichweite 
von Patientenverfügungen setzt das Dokument 
entgegen, dass »Selbstbestimmung des Patienten 
und Fürsorge für den Patienten miteinander zu 
verbinden und aufeinander zu beziehen« seien. 
Selbstbestimmung dürfe »nicht als völlige Unab-
hängigkeit missverstanden werden«, da sie »nur 
in sozialen Kontexten Gestalt« gewinne.  

Ökumenisch getrennte Wege 

Die Kirchen sind sich darin einig, dass eine ethi-
sche Pflicht von Wachkomapatienten, die Be-
handlung einer akuten Zweiterkrankung zuzu-
lassen, »schwerlich geltend gemacht werden« 
könne. Dann aber trennen sich die Wege. Für 
den Fall des Wachkomas muss der Patient sich 
in einem »Raum für ergänzende Verfügungen« 
für einen von zwei Formulierungsvorschlägen 
entscheiden. Er kann erklären, dass erst dann ein 
Behandlungsabbruch vorgenommen werden soll, 
wenn eine Situation eintritt, die in absehbarer 

Zeit zum Tod führt oder eine Zweiterkrankung 
hinzutritt, an der er sterben könnte. Dies sei 
keine aktive Herbeiführung, sondern »ein Zulas-
sen des Todes in dem Sinne, dass dem Tod 
nichts mehr entgegengesetzt und auf außerge-
wöhnliche Mittel verzichtet wird«. Die zweite 
Option geht davon aus, dass auch unter Christen 
gefragt werde, ob es nicht vertretbar sei, nicht 
erst bei einer tödlichen Zweitkrankheit, sondern 
schon bei langer Dauer eines wahrscheinlich 
irreversiblen Wachkomas durch Behandlungsbe-
schränkung und/oder durch Beendigung künstli-
cher Ernährung »das Sterben zuzulassen«. »Die 
katholische Kirche stellt fest, dass aus ihrer Sicht 
die erste Alternative dringend angeraten ist.« 

Zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge 

Ungeachtet der neuen Rechtslage halten die Kir-
chen die Bereithaltung lebensverlängernder Maß-
nahmen »in dem Maße ethisch geboten, wie sie 
sich als medizinisch angezeigt und wirksam 
erweisen, um das Leben zu erhalten oder die 
Gesundheit wiederherzustellen«. Die konkrete 
Entscheidung sei aber in der Zielperspektive 
»menschenwürdigen Sterbens«, zu treffen.  

Die Kirchen erinnern zu Recht daran, dass 
menschliches Verhalten zumal in Grenzsituatio-
nen nicht nur unter dem Aspekt der Selbstbe-
stimmung betrachtet werden kann. Es wird je-
doch strittig bleiben, ob »Fürsorge« so weit ge-
hen kann, dass, so Erzbischof Zollitsch, »der 
Selbstbestimmung, und damit der Verantwor-
tung für sich selbst, [...] die Verantwortung zur 
Seite gestellt [ist], die Dritte – auch der Staat – 
für einen Patienten tragen oder übernehmen 
können«.  
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Zur Ergänzung 

Abbruch lebenserhaltender Behandlung auf der Grundlage  
des Patientenwillens ist nicht strafbar  

Bundesgerichtshof, Mitteilung der Pressestelle, 
Nr. 129/2010, Karlsruhe, 25.6.2010  

Das Landgericht hat den Angeklagten P. wegen 
versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 
neun Monaten verurteilt und deren Vollstreckung 
zur Bewährung ausgesetzt. Die ursprünglich mit-
angeklagte Frau G. hat das Landgericht rechts-
kräftig freigesprochen.  

Der Angeklagte ist ein für das Fachgebiet des 
Medizinrechts spezialisierter Rechtsanwalt. Nach 
den Feststellungen des Landgerichts beriet er die 
beiden Kinder der 1931 geborenen Frau K., näm-
lich die mitangeklagte Frau G. und deren inzwi-
schen verstorbenen Bruder. Frau K. lag seit Okto-
ber 2002 in einem Wachkoma. Sie wurde in ei-
nem Pflegeheim über einen Zugang in der Bauch-
decke, eine sog. PEG-Sonde, künstlich ernährt. 
Eine Besserung ihres Gesundheitszustandes war 
nicht mehr zu erwarten.  

Entsprechend einem von Frau K. im September 
2002 mündlich für einen solchen Fall geäußerten 
Wunsch bemühten sich die Geschwister, die in-
zwischen zu Betreuern ihrer Mutter bestellt wor-
den waren, um die Einstellung der künstlichen 
Ernährung, um ihrer Mutter ein Sterben in Würde 
zu ermöglichen. Nach Auseinandersetzungen mit 
der Heimleitung kam es Ende 2007 zu einem 
Kompromiss, wonach das Heimpersonal sich nur 
noch um die Pflegetätigkeiten im engeren Sinne 
kümmern sollte, während die Kinder der Patien-
tin selbst die Ernährung über die Sonde einstel-
len, die erforderliche Palliativversorgung durch-
führen und ihrer Mutter im Sterben beistehen 
sollten.  

Nachdem Frau G. am 20.12.2007 die Nahrungszu-
fuhr über die Sonde beendet hatte, wies die Ge-
schäftsleistung des Gesamtunternehmens am 
21.12.2007 jedoch die Heimleitung an, die künst-
liche Ernährung umgehend wieder aufzunehmen. 
Den Kindern der Frau K. wurde ein Hausverbot 
für den Fall angedroht, dass sie sich hiermit nicht 
einverstanden erklären sollten. Darauf erteilte der 
Angeklagte P. Frau G. am gleichen Tag den Rat, 
den Schlauch der PEG-Sonde unmittelbar über 
der Bauchdecke zu durchtrennen.  

Frau G. schnitt Minuten später mit Unterstützung 
ihres Bruders den Schlauch durch. Nachdem das 
Heimpersonal dies bereits nach einigen weiteren 
Minuten entdeckt und die Heimleitung die Polizei 
eingeschaltet hatte, wurde Frau K. auf Anordnung 
eines Staatsanwalts gegen den Willen ihrer Kinder 
in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr eine neue 
PEG-Sonde gelegt und die künstliche Ernährung 
wieder aufgenommen wurde. Sie starb dort zwei 
Wochen darauf eines natürlichen Todes auf 
Grund ihrer Erkrankungen.  

Das Landgericht hat das Handeln des Angeklag-
ten als einen gemeinschaftlich mit Frau G. began-
genen versuchten Totschlag durch aktives Tun – 
im Gegensatz zum bloßen Abbruch einer lebens-
erhaltenden Behandlung durch Unterlassen – 
gewürdigt, der weder durch eine mutmaßliche 
Einwilligung der Frau K. noch nach den 
Grundsätzen der Nothilfe oder des rechtfertigen-
den Notstandes gerechtfertigt sei. Auch auf einen 
entschuldigenden Notstand könne sich der Ange-
klagte nicht berufen. Soweit er sich in einem sog. 
Erlaubnisirrtum befunden habe, sei dieser für ihn 
als einschlägig spezialisierten Rechtsanwalt ver-
meidbar gewesen.  

Die Mitangeklagte G. hat das Landgericht freige-
sprochen, weil sie sich angesichts des Rechtsrats 
des Angeklagten in einem unvermeidbaren Er-
laubnisirrtum befunden und deshalb ohne Schuld 
gehandelt habe.  

Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat das 
Urteil auf die Revision des Angeklagten aufgeho-
ben und ihn freigesprochen.  

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen in 
Fällen aktueller Einwilligungsunfähigkeit von 
einem bindenden Patientenwillen auszugehen ist, 
war zur Tatzeit durch miteinander nicht ohne 
weiteres vereinbare Entscheidungen des Bundes-
gerichtshofs noch nicht geklärt. Divergenzen in 
der Rechtsprechung betrafen die Verbindlichkeit 
von sog. Patientenverfügungen und die Frage, ob 
die Zulässigkeit des Abbruchs einer lebenserhal-
tenden Behandlung auf tödliche und irreversibel 
verlaufende Erkrankungen des Patienten be-
schränkt oder von Art und Stadium der Erkran-
kung unabhängig ist, daneben auch das Erforder-
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nis der gerichtlichen Genehmigung einer Ent-
scheidung des gesetzlichen Betreuers über eine 
solche Maßnahme. Der Gesetzgeber hat diese 
Fragen durch das sog. Patientenverfügungsgesetz 
mit Wirkung vom 1. September 2009 ausdrück-
lich geregelt. Der Senat konnte daher entschei-
den, ohne an frühere Entscheidungen anderer 
Senate gebunden zu sein.  

Das Landgericht ist im Ergebnis zutreffend davon 
ausgegangen, dass die durch den Kompromiss 
mit der Heimleitung getroffene Entscheidung zum 
Unterlassen weiterer künstlicher Ernährung 
rechtmäßig war und dass die von der Heimleitung 
angekündigte Wiederaufnahme als rechtswidriger 
Angriff gegen das Selbstbestimmungsrecht der 
Patientin gewertet werden konnte. Die im Sep-
tember 2002 geäußerte Einwilligung der Patientin, 
die ihre Betreuer geprüft und bestätigt hatten, 
entfaltete bindende Wirkung und stellte sowohl 
nach dem seit dem 1. September 2009 als auch 
nach dem zur Tatzeit geltenden Recht eine Recht-
fertigung des Behandlungsabbruchs dar. Dies gilt 
jetzt, wie inzwischen § 1901 a Abs. 3 BGB aus-
drücklich bestimmt, unabhängig von Art und 
Stadium der Erkrankung.  

Dagegen trifft die Bewertung des Landgerichts 
nicht zu, der Angeklagte habe sich durch seine 
Mitwirkung an der aktiven Verhinderung der 
Wiederaufnahme der Ernährung wegen versuch-
ten Totschlags strafbar gemacht. Die von den 
Betreuern – in Übereinstimmung auch mit den 
inzwischen in Kraft getretenen Regelungen der §§ 
1901 a, 1904 BGB – geprüfte Einwilligung der 

Patientin rechtfertigte nicht nur den Behand-
lungsabbruch durch bloßes Unterlassen weiterer 
Ernährung, sondern auch ein aktives Tun, das der 
Beendigung oder Verhinderung einer von ihr 
nicht oder nicht mehr gewollten Behandlung 
diente. Eine nur an den Äußerlichkeiten von Tun 
oder Unterlassen orientierte Unterscheidung der 
straflosen Sterbehilfe vom strafbaren Töten des 
Patienten wird dem sachlichen Unterschied zwi-
schen der auf eine Lebensbeendigung gerichteten 
Tötung und Verhaltensweisen nicht gerecht, die 
dem krankheitsbedingten Sterbenlassen mit Ein-
willigung des Betroffenen seinen Lauf lassen.  

Urteil vom 25. Juni 2010 – 2 StR 454/09  

Landgericht Fulda – Urteil vom 30. April 2009 – 
16 Js 1/08 - 1 Ks –   

 

Hinweis:  

  Die Entscheidung des BGH im Internet:  
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&
Art=en&sid=d549c66e40616d2084a731041f4b45
1b&nr=52999&pos=0&anz=1 

  http://www.bundesgerichtshof.de/cln_136/ 
DE/Entscheidgen/EntscheidungenBGH 
/entscheidungenBGH_node.html 

 

 

 

 Freispruch im Sterbehilfe-Prozess – BGH betont Bedeutung des 
Patientenwillens – Positive Reaktionen aus Kirche und Politik 

Karlsruhe/Berlin (epd). In einem 
Grundsatzurteil hat der Bundes-
gerichtshof den Abbruch lebens-
verlängernder medizinischer 
Maßnahmen als passive Sterbe-
hilfe für zulässig erklärt. Die 
Behandlung von unheilbar er-
krankten und selbst nicht mehr 
entscheidungsfähigen Patienten 
dürfe jederzeit abgebrochen wer-
den, wenn der Patient dies zuvor 
so geäußert oder veranlasst habe, 
entschieden die Richter am  
25. Juni in Karlsruhe (AZ: 2 StR 
454/09). Dieser Behandlungsab-

bruch entspreche keiner Tötung 
auf Verlangen. Das Urteil wurde 
von der Bundesregierung, den 
Parteien und der evangelischen 
Kirche einhellig begrüßt. Die 
Deutsche Hospiz-Stiftung und der 
Marburger Bund reagierten hin-
gegen skeptisch. 

In dem Verfahren wurde der 
Münchner Anwalt Wolfgang Putz 
vom Vorwurf des versuchten 
Totschlags und aktiver Sterbehil-
fe freigesprochen. Der Abbruch 
von lebenserhaltenden Maßnah-

men könne straffrei geschehen, 
»auch unabhängig vom Eintritt 
der finalen Sterbephase«, sagte 
die Vorsitzende Richterin Ruth 
Rissing van Saan.  

Der angeklagte Anwalt Putz hatte 
im Dezember 2007 seiner Man-
dantin geraten, dass sie bei ihrer 
todkranken, im Wachkoma lie-
genden Mutter den Schlauch der 
Magensonde durchschneiden 
soll. Erika K. hatte Jahre zuvor 
ihrer Tochter gesagt, dass sie 
keine lebensverlängernden Maß-
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nahmen wolle, wenn sie nicht 
mehr selbst entscheiden könne. 
Gegen den Willen des Pflege-
heims durchschnitt die Tochter 
den Schlauch der Magensonde. 
Die Mutter wurde in ein Kran-
kenhaus überwiesen und starb 
dort zwei Wochen später. 

Putz war vom Landgericht Fulda 
im April vergangenen Jahres 
wegen versuchten Totschlags 
»durch aktives Tun« zu einer 
neunmonatigen Bewährungsstra-
fe und einer Geldstrafe von 
20.000 Euro verurteilt worden. 
Die Tochter wurde freigespro-
chen, da sie im Glauben war, 
rechtmäßig gehandelt zu haben.  

Bundesjustizministerin Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger 
(FDP) begrüßte das Urteil. Die 
Entscheidung schaffe Rechtssi-
cherheit, sagte die Ministerin in 
Berlin. »Der freiverantwortlich 
gefasste Wille des Menschen 
muss in allen Lebenslagen beach-
tet werden«, erklärte Leutheus-
ser-Schnarrenberger. Es gebe 
keine Zwangsbehandlung gegen 
den Willen des Menschen. Das 
Verfahren mache auch die Be-
deutung von Patientenverfügun-
gen deutlich.  

Die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) kam zu einer 
ähnlichen Einschätzung. Nach 
Auffassung der christlichen Ethik 
gebe es keine Verpflichtung zur 
Lebensverlängerung um jeden 
Preis und auch kein ethisches 
Gebot, die therapeutischen Mög-

lichkeiten der Medizin bis zum 
Letzten auszuschöpfen, argu-
mentiert die EKD. Einen Men-
schen sterben zu lassen, sei bei 
vorher verfügtem Patientenwillen 
nicht nur gerechtfertigt, sondern 
geboten. Hingegen sei die geziel-
te Tötung eines Menschen in der 
letzten Lebensphase aus christli-
cher Sicht ethisch nicht vertret-
bar, auch wenn dies ausdrück-
lich gewünscht werde. 

Auch die Parteien reagierten 
zustimmend. Der Abbruch le-
bensverlängernder medizinischer 
Maßnahmen könne unter gewis-
sen Umständen als angemessene 
und ethisch gerechtfertigte Um-
setzung des Patientenwillens 
angesehen werden, erklärte der 
Vorsitzende des Evangelischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU, 
Thomas Rachel. Das Urteil dürfe 
aber keinesfalls als Freibrief für 
eine allgemeine Befürwortung 
eines beliebigen straffreien Ab-
bruches solcher Maßnahmen 
aufgefasst werden.  

Nach Einschätzung des FDP-
Experten für Palliativmedizin, 
Michael Kauch, ist mit dem Urteil 
die Durchsetzung einer Patien-
tenverfügung rechtlich erneut 
abgesichert worden. Der rechts-
politische Sprecher der Grünen, 
Jerzy Montag, sprach von einer 
guten Entscheidung: »Menschen 
dürfen sich sinnlosen lebensver-
längernden Maßnahmen wider-
setzen.« Zudem sei endlich 
Rechtssicherheit hergestellt, 
kommentierte der rechtspoliti-

sche Sprecher der Linksfraktion, 
Jens Petermann, den Richter-
spruch.  

Bundestagsvizepräsidentin Katrin 
Göring-Eckardt (Grüne) forderte 
eine öffentliche Debatte über das 
Zulassen des natürlichen Todes 
und der ethisch nicht vertretba-
ren Tötung auf Verlangen. Der 
Fall habe auch gezeigt, dass sol-
che Situationen »unglaubliche 
Belastungsproben« für die Ange-
hörigen darstellten, die dann 
nicht alleingelassen werden dürf-
ten, sagte Göring-Eckardt, die 
auch Präses der EKD-Synode ist. 

Eugen Brysch von der Deutschen 
Hospiz-Stiftung sprach hingegen 
von einem »schwarzen Tag für 
die Schwerstkranken in Deutsch-
land«. Anstatt einfach die Ma-
gensonde zu kappen, hätte der 
Anwalt ein Vormundschaftsge-
richt einschalten müssen, erklär-
te Brysch. Wenn zur Ermittlung 
des Patientenwillens ein Vier-
Augen-Gespräch reiche, sei dem 
Missbrauch Tür und Tor geöff-
net. 

Auch der Vorsitzende des Ärzte-
verbandes Marburger Bund, Ru-
dolf Henke, reagierte skeptisch. 
Der Freispruch sei kein Freibrief 
für eigenmächtiges Handeln von 
Angehörigen. Weiterhin sei der 
Patientenwille maßgeblich. 
Wachkoma-Patienten seien keine 
Sterbenden. 
      (epd-Basisdienst, 25.6.2010) 

 



epd Dokumentation 
Evangelischer Pressedienst 
 
Gemeinschaftswerk der 
Evangelischen Publizistik gGmbH 
Verlag/Vertrieb 
Postfach 50 05 50 
60394 Frankfurt am Main 
 

Postvertriebsstück ▪ Deutsche Post AG ▪ Entgelt bezahlt    58145
 

 

Der Informationsdienst  
epd-Dokumentation  
(ISSN 1619-5809) kann im 
Abonnement oder einzeln 
bezogen werden. 
Pro Jahr erscheinen mindes-
tens 50 Ausgaben. 

Bestellungen und Anfragen an:
GEP-Vertrieb 
Postfach 50 05 50,  
60394 Frankfurt, 
Tel.: (069) 58 098-191. 
Fax: (069) 58 098-226. 
E-Mail: vertrieb@gep.de 
Internet: http://www.epd.de 

Das Abonnement kostet monat-
lich 25 € inkl. Versand (mit Zu-
gang zum digitalen Archiv: 29 €). 
E-Mail-Bezug im PDF-Format 
23,50 €. Die Preise für Einzel-
bestellungen sind nach Umfang 
der Ausgabe und nach Anzahl 
der Exemplare gestaffelt.  

Die Liste oben enthält den 
Preis eines Einzelexemplars; 
dazu kommt pro Auftrag eine 
Versandkostenpauschale (inkl. 
Porto) von 2,30 €. 
 
epd-Dokumentation wird auf 
chlorfrei gebleichtem Papier 
gedruckt.  

Jahrgang 2010 

37/10 – »Quo vadis, Dialog? Stand und Entwicklungen 
im Gespräch zwischen Judentum, Islam und Christen-
tum« (Evangelische Akademie Baden und Forum Religi-
onen und Weltverantwortung) – 40 Seiten / 4,10 € 

38/10 – »Den eigenen Glauben kennen – den fremden 
Glauben verstehen« (50 Jahre Evangelische Zentralstelle 
für Weltanschauungsfragen) – 28 Seiten / 3,40 € 

39/10 – Themen: 25 Jahre Abendmahlsgemeinschaft 
von VELKD und Alt-Katholiken – Wirtschaftsethik  
(Beiträge von Dr. Volker Jung und Dr. Markus Dröge –  
20 Seiten / 2,60 €    

40/10 – Evangelische Kirche im Rheinland: Außeror-
dentliche Synode: »400 Jahre 1. Reformierte Generalsy-
node« (Vorträge, Predigt, Grußworte) 44 Seiten / 4,60 €   

41/10 – »mehr-wert: Mission in der Region«  
(Tagung der Evangelischen Kirche in Deutschland) –  
44 Seiten / 4,60 €   

42/10 – »Menschenrechte und Internationale Gerech-
tigkeit. Zur Bedeutung von wirtschaftlichen und sozi-
alen Rechten für eine nachhaltige Entwicklungszu-
sammenarbeit« (Evangelische Akademie Thüringen) – 
52 Seiten / 5,10 €   

43/10 – Ökumenischer Lagebericht 2010 –  
24 Seiten / 3,40 € 

44/10 – Empirische Studie zur Perikopenordnung 
(Ordnung der gottesdienlichen Lesungen und Predigt-
texte – Abschlussbericht von Prof. Dr. Wolfgang Ratz-
mann und Prof. Dr. Gert Pickel, Universität Leipzig) – 
68 Seiten / 5,40 € 

45/10 – Kirche in der Fläche (EKD-Konsultation der  
Landespastoren – Kirche im Aufbruch) – 36 Seiten / 4,10 € 

46/10 – Musik in der Mission – Theologische, kulturel-
le und soziologische Einsichten aus der Weltökumene 
(Evangelisches Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmu-
sik, Evangelisches Missionswerk in Deutschland) –  
60 Seiten / 5,10 €   

47/10 – Synodentagung in Hannover (1) (u.a. Bericht 
des Leitenden Bischofs der VELKD, Präsidiumsbericht 
der UEK, Bericht des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, epd-Berichterstattung) –  
76 Seiten / 5,90 € 

48/10 –  Synodentagung in Hannover (2) (EKD-
Synode 2010: u.a. Beschlüsse; Berichte des Präsidiums; 
Berichte zum Haushalt) – 80 Seiten / 5,90 € 

49/10 –  Synodentagung in Hannover (3) (Schwerpunkt-
thema  der EKD-Synode: »Niemand darf verloren  
gehen!«) – 28 Seiten / 3,40 € 

50-51/10 – Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in 
Europa als Gemeinschaft von Kirchen (Konsultation der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau mit der Ge-
meinschaft Evangelischer Kirchen in Europa) –  
116 Seiten / 7,40 €  

52/10 – Themen: Religion im säkularen Staat  
(Dr. Thomas de Maizière) – Was bedeutet mir Europa?  
(Präses Nikolaus Schneider) – »Das Sozialstaatsgebot ist 
die Brandwand unserer Gesellschaft« (Rede von  
Johannes Stockmeier vor seiner Wahl zum Präsidenten des 
Diakonischen Werks der EKD) – 28 Seiten / 3,40 €  

 
Jahrgang 2011 
1-2/11 –  Abschlussbericht des Runden Tisches  
»Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren« –  
80 Seiten / 5,90 € 

3/11 – Israel-Palästina: Die Stunde der Wahrheit. 
 Sozial-psychologische Dimensionen eines Dauer-
konflikts (Evangelische Akademie im Rheinland) –  
68 Seiten/5,40 €  

4/11 – Freiwilligendienste in Europa – Zwischen Staat 
und Zivilgesellschaft (Tagung in der Evangelischen  
Akademie zu Berlin) – 60 Seiten/ 5,10 €  

5-6/11 – GKKE: Rüstungsexportbericht 2010 –  
84 Seiten / 5,90 € 

7/11 – Christliche Patientenvorsorge –  
32 Seiten / 4,10 € 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.14000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.14000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1000
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




